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1 5ŜǊ YƻƳƳǳƴŀƭŜ DŜǎŀƳǘǇƭŀƴ ±ŜǊƪŜƘǊ 

Der Kommunale Gesamtplan Verkehr (KGV) gemäss § 54a des kantonalen Baugesetzes 

(BauG) ist ein behördenverbindliches Planungsinstrument, mit dem eine Gemeinde die 

Ziele der Verkehrsentwicklung für die nächsten 10 bis 15 Jahre festlegt. Ein KGV ist gemäss 

§ 54a Abs. 2 BauG erforderlich, wenn ein Parkleitsystem eingeführt, die Anzahl Parkfelder 

in einem Gebiet über § 56 BauG hinaus begrenzt oder eine Bewirtschaftung der Parkfelder 

auf privatem Grund vorgeschrieben werden soll. Begrenzung und Bewirtschaftung werden 

in einem Nutzungsplan umgesetzt. Der KGV wird vom Gemeinderat beschlossen und vom 

Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) genehmigt. 

Der KGV der Gemeinde Murgenthal besteht aus dem vorliegenden Bericht inkl. Anhang, 

dem Defizitplan sowie den Teilplänen ÖV, MIV, Veloverkehr und Fussverkehr. 

Der Kanton genehmigt ausschliesslich die Ziele, die sowohl für die Gemeinde als auch den 

Kanton verbindlich sind. Die Massnahmen und die einzelnen Teilpläne sind nicht Bestand-

teil der Genehmigung durch den Kanton. 

Anlass für die Erarbeitung des KGV Murgenthal ist die parallel dazu laufende Gesamtrevi-

sion der Nutzungsplanung. 

Der KGV wurde durch die PLANAR AG für Raumentwicklung in Abstimmung mit der Nut-

zungsplanungskommisssion der Gemeinde Murgenthal erarbeitet. Die Nutzungsplanungs-

kommission setzt sich aus folgenden Personen zusammen: 

ï Max Schärer, Gemeindeammann (Vorsitz) 

ï Peter Urben, Vizeammann 

ï Pascal Blum 

ï Willy Brönnimann 

ï Peter Hasler 

ï Christoph Odermatt 

ï Mirjam Plüss (bis 31.12.2023) 

ï Susanne Lüthard (seit 04.03.2024) 

ï Roger Haller, Bauverwalter (mit beratender Stimme) 

ï Rolf Wernli, Gemeindeschreiber (mit beratender Stimme) 

Seitens PLANAR AG für Raumentwicklung waren für die Erarbeitung und die Prozessbeglei-

tung folgende Schlüsselpersonen zuständig: 

ï Daniel Hirzel (Projektleiter und Sachbearbeitung) 

ï Josua Schwegler (Korreferat) 

Nach einer vorläufigen Beurteilung durch den Kanton und einer Stellungnahme des Regio-

nalplanungsverbands zofingenregio wurde eine öffentliche Mitwirkung durchgeführt, zu 

der auch die Nachbargemeinden Rothrist, Roggwil, Brittnau, Pfaffnau, Wolfwil, Vordem-

wald, Fulenbach, Wynau und Boningen eingeladen wurden. 

Im Anschluss an die öffentliche Mitwirkung wurde der KGV finalisiert, durch den Gemeinde-

rat beschlossen und dem Kanton zur Genehmigung eingereicht. 

Behördenverbindliches Pla-
nungsinstrument 

Anlass 

Prozess und Beteiligte 
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2 tŜǊƛƳŜǘŜǊ ǳƴŘ ƎŜƻƎǊŀŦƛǎŎƘŜ [ŀƎŜ 

In der folgenden Abbildung ist neben der Gemeinde Murgenthal (Perimeter KGV Murgen-

thal) auch das geografische Umfeld der Gemeinde dargestellt. 

 

Die Gemeinde Murgenthal liegt an der Aare und im äussersten Südwesten des Kantons Aar-

gau. Das Siedlungsgebiet der Gemeinde besteht aus den Ortsteilen Murgenthal, Riken und 

Glashütten sowie den vom übrigen Siedlungsgebiet durch eine der grössten, zusammen-

hängenden Waldflächen des Kantons Aargau abgetrennten Weilern Balzenwil und Wallis-

wil. 

Im Südwesten bildet das Gewässer «Murg» die Gemeindegrenze zum Kanton Bern. Im 

Westen wird die Gemeindegrenze zum Kanton Solothurn durch die Aare gebildet. Im Süden 

grenzt die Gemeinde zudem an den Kanton Luzern. Im Norden und Osten grenzt Murgen-

thal an die Aargauer Gemeinden Brittnau, Vordemwald und Rothrist. 

Die nächstgelegene Kernstadt im Kanton Aargau ist Zofingen. Weitere bzgl. Grösse bedeu-

tende Ortschaften in der Region sind Olten und Langenthal. Die wichtigste Verkehrsachse 

verläuft entlang der Aare von Olten über Rothrist nach Langenthal. 

Abbildung 1: Perimeter des 
KGV Murgenthal und 
geografisches Umfeld 
(Kartengrundlage: 
Landeskarte 1:25'000 
(swisstopo)) 
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3 wŀƘƳŜƴōŜŘƛƴƎǳƴƎŜƴ 

Für die mit über- und nebengeordneten Planungen und Vorgaben abgestimmte Erarbei-

tung des Kommunalen Gesamtplans Verkehr (KGV) wurden die folgenden Rahmenbedin-

gungen von Bund, Kanton, Region und Gemeinden ermittelt. 

3.1 Bund 

Der Sachplan Verkehr1 (Teile Schiene, Strasse, Schifffahrt und Luftfahrt) enthält keine rele-

vanten einschränkenden Rahmenbedingungen für den KGV Murgenthal. 

3.2 Kanton 

3.2.1 Richtplan Kanton Aargau 

Der Richtplan mit Stand vom 7. Januar 2025 legt die übergeordneten räumlichen Zielset-

zungen und die Planungsgrundsätze für die einzelnen Sachbereiche im Sinne von Leitplan-

ken fest. Raumwirksame Vorhaben haben grundsätzlich diesen übergeordneten Zielsetzun-

gen zu entsprechen. Im Richtplan legen der Grosse Rat und der Regierungsrat die Grunds-

ätze der Raumordnungspolitik behördenverbindlich fest. 

In der folgenden Abbildung sind die für den KGV relevanten Elemente des Richtplans darge-

stellt, wobei in Murgenthal neben dem Siedlungsgebiet keine weiteren Elemente vorhan-

den sind. 

  

 

 

1  Auf map.geo.admin.ch abgerufen am 28.11.2022 

Sachplan Verkehr 

https://map.geo.admin.ch/
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Die für den KGV Murgenthal relevanten allgemeinen Inhalte des Richtplans sind nachfol-

gend erläutert. 

Das im Richtplan festgehaltene Raumkonzept mit Stand vom März 2015 unterscheidet ins-

gesamt zehn verschiedene Räume, die sich teilweise auch überlagern können. Von diesen 

zehn Räumen sind die folgenden zwei im Perimeter vorzufinden: 

ï Ländliche Entwicklungsräume umfassen die Landgemeinden und Agglomerationsge-

meinden ausserhalb der urbanen Räume. Die ländlichen Entwicklungsräume richten 

ihre Entwicklung auf ihr spezifisches Potenzial aus und nehmen ihre Funktionen im zu-

geordneten grösseren Agglomerations- und Wirtschaftsraum wahr. Die Grundversor-

gung ist sicherzustellen. Die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben im ländlichen struktur-

schwachen Raum wird subsidiär durch den Finanz- und Lastenausgleich unterstützt. 

Murgenthal wird dem ländlichen Entwicklungsraum zugeordnet. 

ï Kernräume Landschaftsentwicklung sind wertvolle Kulturlandschaften mit besonderer 

Eigenart und hohem Landschafts- sowie Erholungs- und Freizeitwert. Sie dienen der 

Abbildung 2: Elemente des 
Richtplans Kanton Aargau 
(Datengrundlage: agis; 
Kartengrundlage: Daten 
amtliche Vermessung (AV) 
und Landeskarte 1:25'000 
(swisstopo)) 
 

 

Raumkonzept Aargau R1 
(Stand März 2015) 
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zeitgemässen land- und forstwirtschaftlichen Produktion; diese wird mit einer zielge-

richteten Landschaftsentwicklung abgestimmt. Nichtlandwirtschaftliche Bauten aus-

serhalb Baugebiet und Zerschneidungen durch Infrastrukturanlagen sind zu vermeiden. 

Der Aargau koordiniert die Siedlungsentwicklung mit der Verkehrsinfrastrukturentwicklung 

und unterstützt die Entwicklung von flächen-, verkehrs- und energieeffizienten Siedlungs-

strukturen. Die bestehende Infrastruktur wird effizient genutzt. Die verkehrliche Entwick-

lung wird grenzüberschreitend auf die benachbarten Agglomerationen und Zentren wie 

auch auf das nahe Ausland ausgerichtet. 

Bezüglich des KGV Murgenthal ist insbesondere die Anbindung der verschiedenen Ortsteile 

an das Zentrum von Murgenthal und an das übergeordnete Verkehrsnetz sowie die Gestal-

tung von öffentlichen Räumen, Strassen, Plätzen und Freiräumen mit einer multifunktiona-

len Infrastruktur zur Attraktivierung der Siedlungen zu berücksichtigen. 

Der Aargau stimmt seine Siedlungs- und Landschaftsentwicklung, die Nutzung des Kultur-

landes und des Waldes nachhaltig aufeinander ab. Wertvolle Landschaftsräume mit hohem 

Natur- und Naherholungspotenzial werden gesichert und aufgewertet. 

Planungsgrundsätze 

ï Die Verkehrsplanung erfolgt koordiniert mit der Siedlungsentwicklung. Sie erfolgt 

grenzüberschreitend, langfristig sowie unter der Prämisse der Effizienz und den Anfor-

derungen der Nachhaltigkeit. 

ï Der Eintrag eines Vorhabens in den Richtplan setzt die gesamtheitliche Betrachtung 

über alle Verkehrsmittel voraus und muss mit der Strategie mobilitätAARGAU überein-

stimmen. 

ï Der Kanton richtet die Entwicklung von kantonalen Verkehrsvorhaben zeitgerecht und 

vorrangig auf die nationale Infrastrukturentwicklung des Bundes aus. 

ï Die Entwicklung des Verkehrsangebots erfolgt abgestimmt mit den übergeordneten 

Bundesvorgaben und dem Raumkonzept Aargau: 

ï In Kernstädten, Ländlichen Zentren und Urbanen Entwicklungsräumen werden die 

Mobilitätsbedürfnisse flächeneffizient abgewickelt. 

ï Entlang der Ländlichen Entwicklungsachsen wird die Erreichbarkeit mit dem moto-

risierten Individualverkehr (MIV) und dem öffentlichen Verkehr gewährleistet. Zu-

dem bestehen attraktive Möglichkeiten, zwischen den Verkehrsmitteln umzustei-

gen. 

ï Die Ländlichen Entwicklungsräume werden mittels einer Basiserschliessung an das 

übergeordnete MIV-, öV- und kantonale Veloroutennetz angebunden. 

ï Infrastrukturentwicklung erfolgt insbesondere in Räumen mit hoher Mobilitätsnach-

frage. 

ï Verkehrsinfrastrukturen werden abgestimmt auf das natürliche und gebaute Umfeld 

realisiert und unterhalten. Im Siedlungsgebiet werden Strassenräume unter Berück-

sichtigung der verkehrlichen Funktion der Strassen im Sinne einer hochwertigen Sied-

lungsentwicklung aufgewertet. 

ï Betrieblich-organisatorische Massnahmen im Sinne der Optimierung der Verkehrssys-

teme (Verkehrsmanagement und Mobilitätsmanagement) sind integrale Bestandteile 

Hauptausrichtung H4 Abge-
stimmte Verkehrs- und Sied-
lungsentwicklung (Stand Juni 
2023) 

Hauptausrichtung H5 Aufge-
werteter Lebensraum für 
Mensch und Natur (Stand Sep-
tember 2011) 

Relevante Planungsgrundsätze 
und Planungsanweisungen Ge-
samtverkehr (M 1.1, Stand 
Juni 2023) 
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der Verkehrsinfrastruktur und deren Nutzung. Ziel ist die Optimierung des Bestands 

und die bessere Wirkung von Ausbaumassnahmen. 

ï Attraktive und durchgängige Verkehrsketten für den Personen- und Güterverkehr sind 

zu fördern. Dafür sind die nötigen Infrastrukturen koordiniert bereitzustellen. 

ï Die Bedürfnisse der verschiedenen Verkehrsarten werden im Strassenraum aufeinan-

der abgestimmt. 

ï Kanton und Gemeinden nutzen das Potenzial der neuen Mobilitätstechnologien und 

setzen sich aktiv dafür ein, gute Voraussetzungen für flexible und multifunktionale Mo-

bilitätsangebote zu schaffen. 

Planungsanweisungen 

ï Die Gemeinden können die übergeordnete Planung des Kantons im Rahmen von regio-

nalen Sachplänen und Kommunalen Gesamtplänen Verkehr konkretisieren. 

Planungsgrundsätze 

ï Der Kanton richtet die Planung, den Bau und Unterhalt der Kantonsstrassen auf fol-

gende Ziele aus: 

ï Die Funktionalität des Kantonsstrassennetzes ist zu gewährleisten, 

ï Vorhaben auf dem übergeordneten Strassennetz sind gegenüber dem untergeord-

neten Strassennetz zu priorisieren. 

ï Der motorisierte Verkehr ist auf dem übergeordneten Strassennetz zu bündeln. 

ï Der Verkehrsfluss auf dem übergeordneten Strassennetz ist sicherzustellen. 

ï Auf dem übergeordneten Strassennetz sind verlässliche Reisezeiten für den moto-

risierten Individualverkehr (MIV) und den öffentlichen Verkehr zu gewährleisten. 

ï Der Ausbaustandard der Kantonsstrassen erfolgt differenziert nach Einteilung be-

ziehungsweise Funktion und Bedeutung der Strassen. 

ï Im untergeordneten Strassennetz steht der Substanzerhalt vor dem Ausbau im 

Vordergrund. 

ï Der Kanton reduziert beziehungsweise kompensiert nachteilige verkehrliche Auswir-

kungen von Kantonsstrassen mit flankierenden Massnahmen. 

Planungsanweisungen 

Da in diesem Abschnitt Kantonsstrassen behandelt werden gibt es keine der Gemeinde 

Murgenthal zuweisbare Planungsanweisung. Dafür ist die neue Aarebrücke in Aarburg/Rot-

hrist als Zwischenergebnis in der Richtplan-Gesamtkarte für Murgenthal relevant 

Planungsgrundsätze 

ï Der Kanton Aargau entwickelt das Bahn- und Busangebot abgestimmt auf die Raumty-

pen des Raumkonzepts Aargau, auf die Festlegungen in der Strategie mobilitätAAR-

GAU, auf die Bevölkerungs- und Nachfragezahlen und koordiniert mit der Siedlungsent-

wicklung. 

ï Mit attraktiven Bahnangeboten zwischen Kernstädten, Ländlichen Zentren und Urba-

nen Entwicklungsräumen soll ein höherer Anteil Personenfahrten mit dem öffentlichen 

Verkehr abgewickelt werden. Die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs ist durch eine 

Relevante Planungsgrundsätze 
und Planungsanweisungen 
Kantonsstrassen (M 2.2, Stand 
Oktober 2024) 

Relevante Planungsgrundsätze 
und Planungsanweisungen Öf-
fentlicher Verkehr - Angebot 
(M 3.1, Stand Juni 2023) 
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optimale örtliche und zeitliche Verknüpfung des Personenfern-, S-Bahn- und Busver-

kehrs weiterzuentwickeln. 

ï Der Kanton Aargau koordiniert die Angebotskonzepte der Transportunternehmen und 

setzt sich für optimale Transportketten zwischen Bahn und Bus, zwischen motorisier-

tem Individualverkehr und öffentlichem Verkehr sowie zwischen dem Fuss-/Velover-

kehr und dem öffentlichen Verkehr ein. Der Kanton Aargau bietet Abendangebote an, 

soweit diese eine genügende Nachfrage aufweisen. Er bestellt auch ein nachfrageori-

entiertes Nachtangebot, das primär an den Wochenenden angeboten wird. 

ï Der Kanton Aargau überprüft im Rahmen des Bestellverfahrens die bestehenden S-

Bahn- und Busangebote linienbezogen auf die Kriterien Nachfrage und Kostendeckung 

und passt das Angebot an. Er kann aus Gründen der Nachfrage, des betrieblichen Ab-

laufs oder der Gewährung von Anschlüssen an übergeordnete Verkehrsmittel Ange-

botsreduktionen beziehungsweise -verdichtungen vorsehen. 

ï Die Qualität der öV-Erschliessung an einem bestimmten Standort wird als öV-Güte-

klasse bezeichnet. Sie ergibt sich aus der Art des Verkehrsmittels, dem Kursintervall 

und der Distanz des Standorts zur Haltestelle. 

Planungsanweisungen 

ï Das Tram- und Busangebot wird abgestimmt auf die Veränderungen beim Personen-

fernverkehr und bei den S-Bahnen Aargau weiterentwickelt. 

ï Der Kanton Aargau stellt in Ländlichen Entwicklungsräumen eine Basiserschlies-

sung sicher. Dabei stehen das Optimieren des bestehenden Angebots und alterna-

tive Erschliessungslösungen im Vordergrund. 

Planungsgrundsätze 

ï Das Haltestellennetz ist entsprechend der Siedlungsentwicklung zu erweitern und wo 

zweckmässig im Rahmen der Sondernutzungsplanung zu sichern. Neue Haltestellen 

sind insbesondere bei neuen Wohnüberbauungen, Arbeitsplatzschwerpunkten und 

publikumsintensiven Einrichtungen zu erstellen. 

ï Die öV-Drehscheiben werden entsprechend den Kriterien Angebotsqualität, Bahnhofs-

frequenz, Grösse der öV-Drehscheiben sowie Bedeutung für die Erschliessung von 

Wirtschaftlichen Entwicklungsschwerpunkten und Wohnschwerpunkten in drei Funkti-

onskategorien unterteilt: 

ï öV-Drehscheibe von kantonaler Bedeutung; 

ï öV-Drehscheibe von regionaler Bedeutung; 

ï Umsteigepunkt von lokaler Bedeutung. 

ï Die Zuteilung der einzelnen öV-Drehscheiben zu einer Funktionskategorie wird gemäss 

Richtplan-Teilkarte M 3.2 vorgenommen und dient als Beurteilungsgrundlage für die 

Festlegung des Ausbaustandards und die Freihaltung ausreichender Flächen für die 

Ausbauinteressen. 

ï Die Infrastruktur von öV-Drehscheiben ist zukunftsgerichtet zu planen und für attrak-

tive, durchgehende Transportketten im Personenverkehr verkehrsträgerübergreifend 

auszubauen. Dazu sind folgende Massnahmen zu prüfen und in Abstimmung mit der 

Funktionskategorie umzusetzen: 

Relevante Planungsgrundsätze 
und Planungsanweisungen Öf-
fentlicher Verkehr - Infrastruk-
tur (M 3.2, Stand Oktober 
2024) 
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ï leistungsfähige Busterminals mit Kapazitätsreserven für die Bewältigung der wach-

senden Mobilität; 

ï Erleichtern des Umsteigens mit baulichen Massnahmen und durch Kommunikati-

onsmassnahmen; 

ï weitere Massnahmen gemäss Richtplankapitel M 5.1. 

Planungsanweisungen 

ï Für die Anpassung der Publikumsanlagen an gesteigerte Erfordernisse des Verkehrs 

wie Frequenzentwicklung, Anpassungen an das Behindertengleichstellungsgesetz oder 

mehr Personen sind für die künftigen Ausbauten wie Perronverlängerungen für längere 

Züge die notwendigen Flächen freizuhalten. 

Planungsgrundsätze 

ï Kanton und Gemeinden stellen für die Velofahrenden sichere, attraktive, direkte und 

zusammenhängende Veloroutennetze bereit. 

ï Die Qualität des bestehenden kantonalen Veloroutennetzes ist kontinuierlich zu ver-

bessern. Die Weiterentwicklung des Netzes ist von kantonalem Interesse und dient der 

Umsetzung der Strategie mobilitätAARGAU 2016. 

ï Dem überkommunalen Charakter des Veloverkehrs ist durch die grenzüberschreitende 

Abstimmung von kommunalen, regionalen und kantonalen Veloroutennetzen Rech-

nung zu tragen. 

Planungsanweisungen 

ï Der Regierungsrat erarbeitet mit den Regionen und betroffenen Gemeinden Vor-

schläge zur qualitativen und quantitativen Weiterentwicklung des kantonalen Velorou-

tennetzes. Er legt die Anpassungen zum weiterentwickelten Veloroutennetz dem Gros-

sen Rat zur Festsetzung vor. 

ï Die Gemeinden fördern mit planerischen, organisatorischen und gestalterischen Mass-

nahmen den kommunalen und regionalen Veloverkehr. Insbesondere sorgen sie für si-

chere, dichte, attraktive und zusammenhängende kommunale Veloroutennetze und 

halten diese in ihrem Kommunalen Gesamtplan Verkehr (KGV) fest. 

ï Der Kanton unterstützt die Regionen und Gemeinden beratend in der Netzplanung von 

Velorouten. 

Planungsgrundsätze 

ï Für die Fussgängerinnen und Fussgänger werden sichere, attraktive, direkte und zu-

sammenhängende Wegnetze und die nötigen Flächen bereitgestellt. 

ï An der langfristigen Sicherung und Erhaltung der Attraktivität des kantonalen Wander-

wegnetzes besteht ein kantonales Interesse. 

Planungsanweisungen 

ï Die Gemeinden fördern mit planerischen, organisatorischen und gestalterischen Mass-

nahmen den kommunalen Fussverkehr. Insbesondere sorgen sie für sichere, dichte, at-

traktive und zusammenhängende kommunale Fussverkehrsnetze und halten diese in 

Relevante Planungsgrundsätze 
und Planungsanweisungen Ve-
loverkehr (M 4.1, Stand Okto-
ber 2024) 

Relevante Planungsgrundsätze 
und Planungsanweisungen 
Fussverkehr (M 4.2, Stand Ok-
tober 2024) 
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ihrem Kommunalen Gesamtplan Verkehr (KGV) fest. Der Kanton unterstützt die Ge-

meinden bei dieser Aufgabe. 

ï Das kantonale Wanderwegnetz ist gemäss Richtplan-Teilkarte M 4.2 festgesetzt. Es 

wird in Absprache mit den Gemeinden mittels Fortschreibung laufend den aktuellen 

Gegebenheiten angepasst. 

Planungsgrundsätze 

ï Der Kanton fördert die Erstellung sowie den qualitativen und quantitativen Ausbau von 

Umsteigeinfrastrukturen zwischen den Verkehrsträgern und sorgt für die Sicherung des 

Raumbedarfs. 

ï Bike+Ride-Anlagen sind in sämtlichen Raumtypen an Bahnstationen und geeigneten 

Bushaltestellen bedarfsgerecht zu erstellen und auszubauen. Deren Zugänge sind di-

rekt, sicher und hindernisfrei zu gestalten. Es ist eine entsprechende Anzahl an Abstell-

plätzen für weitere Arten des Zweiradverkehrs (zum Beispiel Velo mit Anhänger oder 

Cargovelo) sowie Ladestationen für E-Bikes vorzusehen. 

ï Der Kanton sorgt zusammen mit Gemeinden und Transportunternehmungen dafür, 

dass an geeigneten Bahnhaltestellen Park+Ride-Plätze zur Verfügung stehen. Die An-

zahl Parkfelder ist aufgrund der Nachfrage und der Platzverhältnisse festzulegen. Die 

Park+Ride-Anlagen sind vor allem entlang der Ländlichen Entwicklungsachsen und in 

den Ländlichen Zentren anzulegen. Standorte in Kernstädten und im Urbanen Entwick-

lungsraum sind nur in Ausnahmefällen zu fördern. 

Planungsanweisungen 

ï Der Kanton fördert in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und den Transportunter-

nehmen in sämtlichen Raumtypen bedarfsgerecht Bike+Ride-Anlagen. 

ï Der Kanton fördert in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und den Transportunter-

nehmen entlang der Ländlichen Entwicklungsachsen sowie in den Ländlichen Zentren 

Park+Ride-Anlagen. 

Planungsgrundsätze 

ï Der Kanton und die Gemeinden sorgen mit Massnahmen der Raumplanung dafür, dass 

die Industrie- und Gewerbezonen soweit möglich und wirtschaftlich vertretbar mit An-

schlussgleisen erschlossen werden. 

ï Der Strassengüterverkehr ist auf die Nationalstrassen und das übergeordnete Kantons-

strassennetz zu lenken. 

Planungsanweisungen 

Es gibt keine für die Gemeinde Murgenthal relevante Planungsanweisung. 

Im Siedlungsgebiet werden Strassenräume unter Berücksichtigung der verkehrlichen Funk-

tion der Strassen im Sinne einer hochwertigen Siedlungsentwicklung aufgewertet. Dabei 

werden die Bedürfnisse der verschiedenen Verkehrsarten (MIV, ÖV, Fuss- und Veloverkehr) 

im Strassenraum aufeinander abgestimmt. Zudem soll insgesamt eine Förderung des ÖV 

sowie des Fuss- und Veloverkehrs erfolgen, indem beispielsweise die Fahrplanstabilität des 

Relevante Planungsgrundsätze 
und Planungsanweisungen 
kombinierte Mobilität (M 5.1, 
Stand Juni 2023)  

Relevante Planungsgrundsätze 
und Planungsanweisungen Gü-
terverkehr (M 6.1, Stand Juni 
2023)  

Fazit für den KGV Murgenthal 
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ÖV gewährleistet, die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmenden erhöht und Stras-

senräume für den Fuss- und Veloverkehr aufgewertet werden. 

Das Busangebot ist auf die Siedlungsentwicklungen abzustimmen und die Anschlüsse an 

das Bahnangebot sind zu optimieren. Für den Fuss- und Veloverkehr sind die Wegnetze si-

cher, attraktiv und direkt auszugestalten. Insbesondere am Bahnhof im KGV-Perimeter sind 

P+R- und B+R-Abstellplätze anzubieten. B+R ist zudem an wichtigen Bushaltestellen zu prü-

fen. 

3.2.2 Strategie mobilitätAARGAU 

Die Mobilitätsstrategie des Kantons Aargau, mobilitätAARGAU, vom Dezember 2016 hat die 

Vision «Wir gestalten die Mobilität vorausschauend und verantwortungsvoll. Wir setzen ge-

zielt Akzente beim Verkehrsangebot und fördern ein Mobilitätsverhalten, das im Einklang 

mit unserem Lebensraum steht.» Die Strategie zeigt die Stossrichtung der kantonalen Ver-

kehrspolitik mit einem Planungshorizont bis 2040 auf. Die drei Stossrichtungen sowie die 

darin formulierten Ziele und Strategien sind nachfolgend beschrieben. 

Das Verkehrsangebot soll in den verschiedenen Raumtypen entsprechend den jeweiligen 

Bedürfnissen ausgestaltet werden, denn nicht in jedem Raumtyp sind die Mobilitätsbedürf-

nisse mit den gleichen Verkehrsmitteln und Massnahmen zu bewältigen. Bei einem mittle-

ren Wachstumsszenario für die Bevölkerung ist kantonsübergreifend von einem Verkehrs-

wachstum von rund 20% beim MIV und 50% beim ÖV auszugehen. Ein Ausschnitt des Ziel-

bilds mit den einzelnen Verkehrstypen für den im Perimeter vorhandenen Raumtyp ist in 

der nachfolgenden Abbildung von mobilitätAARGAU dargestellt.2 

 

 

In ländlichen Entwicklungsräumen findet kein massgebliches Bevölkerungs- und Verkehrs-

wachstum statt. Der Bevölkerung soll ein Basisangebot für ihre Mobilitätsbedürfnisse zur 

Verfügung stehen, das den Anschluss an die Hauptachsen des Verkehrs gewährleistet. 

Ziele Strategien 

Eine Basiserschliessung der länd-
lichen Entwicklungsräume stellt 
die gute Anbindung an das über-
geordnete Verkehrsnetz sicher 

- Verkehr auf dem übergeordneten Strassennetz kanalisie-
ren 

- Basisangebot im ÖV bereitstellen 

- Kombinierte Mobilität fördern 

 

 

 

2  Quelle: Kanton Aargau, Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) (2016): Strategie Kanton 
Aargau mobilitätAARGAU 

Stossrichtung I: Verkehrsange-
bot mit dem Raumkonzept 
Aargau abstimmen 

Abbildung 3: Ausschnitt des 
Zielbilds zu den Verände-
rungen der Anteile am Ge-
samtverkehr bis 2040 für 
die im Perimeter vorhan-
den Raumtypen (Quelle: 
mobilitätAARGAU) 

Tabelle 1: Für den vorhan-
denen Raumtyp relevante 
Ziele und Strategien der 
Stossrichtung I 
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Die Bevölkerung soll das optimale Verkehrsmittel für ihren Weg wählen und ihre Reise zu-

verlässig planen können. Aus bestehenden Infrastrukturen soll ein maximaler Nutzen gezo-

gen werden. Zusätzlich muss die Nutzung des Angebots für Anbietende und Nutzende fi-

nanziell tragfähig bleiben sowie verursachergerecht bepreist werden. 

Ziele Strategien 

Verkehrsmitteleinsatz ist effi-
zient und nachhaltig 

- Mobilitätsmanagement verstärken 

- Zugang vereinfachen und Durchlässigkeit verbessern 

- Nutzerfinanzierung verstärken 

Nutzung des Strassen- und 
Schienennetzes ist effizient und 
nachhaltig 

- Verlässlichkeit der Reisezeit erhöhen 

- Verkehrsfluss auf dem Hauptverkehrsstrassen-Netz sicher-
stellen 

- Verlagerungspotenzial Strasse ς Schiene nutzen und Gü-
terverkehr auf übergeordnetes Netz lenken 

- Bestehende Infrastruktur effizient nutzen 

Verkehrssicherheit der Nutzen-
den ist erhöht 

- Verkehrssicherheit durch bauliche Massnahmen verbes-
sern 

- Verkehrssicherheit durch betriebliche und kommunikative 
Massnahmen verbessern 

 

Ein attraktiver Lebensraum ist wichtig ς auch entlang der Strassen. Hier treffen die vielfälti-

gen Bedürfnisse der unterschiedlichen Nutzenden (Verkehrsteilnehmende, Anwohnende, 

Gewerbebetreibende etc.) aufeinander. Kantonsstrassen als Ortsdurchfahrten haben eine 

verkehrliche Funktion und prägen gleichzeitig das Erscheinungsbild vieler Gemeinden. Die 

Planung des Strassenraums in Ortsdurchfahrten ist eine Querschnittsaufgabe. Entscheide 

wirken über mehrere Jahrzehnte, sind raumprägend und erfordern deshalb einen sorgfälti-

gen Umgang mit dem Strassenraum. Wichtig für ein gelungenes Resultat der Strassenraum-

gestaltung ist es, sich mit dem Ort auseinanderzusetzen. Weder der gewünschte Verkehrs-

ablauf noch ein attraktives Erscheinungsbild werden mit einzelnen Elementen erreicht, son-

dern durch das Zusammenspiel gestalterischer und betrieblicher Elemente, die sorgfältig 

aufeinander abgestimmt sind. 

Ziele Strategien 

Infrastrukturplanung ist koordi-
niert 

- Partizipative Planung fördern 

- Inhaltliche und terminliche Koordination von Vorhaben 
auf allen Ebenen sicherstellen 

- Infrastruktur langfristig planen und Trassees sichern 

Optimale Wirtschaftlichkeit der 
Verkehrsinfrastrukturen ist über 
den Lebenszyklus sichergestellt 

- Erhaltungsmanagement auf optimale Lebenszyklus-Kosten 
ausrichten 

- Finanzierung von Bau, Betrieb und Unterhalt der Infra-
strukturen langfristig sicherstellen 

Hohe Verfügbarkeit der Ver-
kehrsinfrastruktur ist gewährleis-
tet 

- Baustellenplanung mit Verfügbarkeit der Verbindung ab-
stimmen 

- Flächendeckenden und wirtschaftlichen betrieblichen Un-
terhalt sichern 

Beeinträchtigung der Umwelt 
bei Bau, Betrieb und Unterhalt 
wird möglichst gering gehalten 

- Ökologische Ausgleichsmassnahmen bei Projekten ge-
währleisten 

- Arbeiten möglichst umweltverträglich gestalten 

- Lärmbelastung an bestehender Strasseninfrastruktur re-
duzieren 

 

Stossrichtung II: Effiziente, si-
chere und nachhaltige Nut-
zung des Verkehrsangebots 
fördern 

Tabelle 2: Ziele und Strate-
gien der Stossrichtung II 

Stossrichtung III: Verkehrsinf-
rastrukturen ökologisch und 
ökonomisch ausgewogen 
bauen, betreiben und erhalten 

Tabelle 3: Ziele und Strate-
gien der Stossrichtung III 



 

Kommunaler Gesamtplan Verkehr Murgenthal |  Bericht 

PLANAR 16 / 87 

Die Umsetzung erfolgt durch Massnahmen, die in folgenden Mehrjahresprogrammen und 

Umsetzungskonzepten beschrieben sind: 

ï Mehrjahresprogramm öffentlicher Verkehr (siehe Kapitel 3.2.3) 

ï Umsetzungskonzept Mobilitätsmanagement (siehe Kapitel 3.2.4) 

ï Umsetzungskonzept Fuss- und Radverkehr (siehe Kapitel 3.2.5) 

ï Umsetzungskonzept kombinierte Mobilität (siehe Kapitel 3.2.6) 

ï Umsetzungskonzept Güterverkehr (Verwaltungsinternes Papier, für KGV-Erarbeitung 

nicht verfügbar) 

ï Umsetzungskonzept Verkehrssicherheit (auf die Erarbeitung dieses Umsetzungskon-

zepts wurde seitens Kanton verzichtet) 

In der Gemeinde Murgenthal soll mindestens ein ÖV-Basisangebot bereitgestellt, der Ver-

kehr auf dem übergeordneten Strassennetz kanalisiert und die kombinierte Mobilität geför-

dert werden. 

Allgemein sollen die bestehenden Infrastrukturen effizient genutzt und die Verkehrssicher-

heit durch bauliche, betriebliche und kommunikative Massnahmen verbessert werden. Inf-

rastrukturplanungen sollen inhaltlich und terminlich auf allen Ebenen koordiniert werden. 

Die Beeinträchtigung der Umwelt soll bei Bau, Betrieb und Unterhalt gering gehalten wer-

den (ökologische Ausgleichsmassnahmen, Lärmbelastung reduzieren). 

3.2.3 Mehrjahresprogramm öffentlicher Verkehr 

Das Mehrjahresprogramm öffentlicher Verkehr 2020 wurde am 3. Dezember 2019 vom 

Grossen Rat beschlossen und ist auf rund 10 Jahre ausgelegt sowie mit der Gesamtver-

kehrsstrategie mobilitätAARGAU abgestimmt.  

Gemäss Mehrjahresprogramm öffentlicher Verkehr sollten ab dem Jahr 2021 wieder halb-

stündliche Verbindungen von Murgenthal und Rothrist nach Aarau (1 Mal pro Stunde direkt 

und 1 Mal pro Stunde mit Umsteigen in Olten) angeboten werden. Gemäss Netznutzungs-

planung des Bundes soll dies aber erst im Jahr 20283 der Fall sein. 

Im Rahmen des STEP 2035 soll die in Murgenthal haltende S23 durch den RE Wettingen ς 

Aarau ς Olten ς Langenthal ersetzt werden und von Rothrist direkt nach Olten und nicht 

mehr über Aarburg-Oftringen verkehren. 

Im Betrachtungszeitraum des KGV ist bezüglich ÖV insbesondere auf die angedachte Ver-

dichtung des Bahnangebots in Murgenthal zu fokussieren. 

3.2.4 Umsetzungskonzept Mobilitätsmanagement 

Mit dem Umsetzungskonzept Mobilitätsmanagement vom Juli 2019 sollen das Mobilitäts-

management auf die zukünftigen Anforderungen der Mobilität ausgerichtet und die Zu-

kunftstauglichkeit der Massnahmen gesichert werden. 

Mobilitätsmanagement (MM) unterstützt Verkehrsteilnehmende bei der Wahl des situativ 

besten und effizientesten Verkehrsmittels oder einer Kombination von mehreren 

 

 

3  Siehe Netznutzungsplan 2028 (Freigabe durch BAV am 6. Dezember 2021) 

Umsetzung Mobilitätsstrategie 

Fazit für den KGV Murgenthal 

Anpassung Bahnangebot 

Fazit für den KGV Murgenthal 

Erläuterung Mobilitätsma-
nagement 
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Möglichkeiten durch Information, Beratung, Anreize sowie Angebotskoordination. Die Mas-

snahmen des MM sind in der Regel schnell umsetzbar und damit auch geeignet, mit ihrer 

verkehrlichen und kommunikativen Wirkung die zum Teil sehr langen Realisierungsphasen 

von kapazitätserhöhenden Ausbauprojekten sowie andere Strategien aus der Mobilitäts-

strategie zielführend zu begleiten. 

Ziel des MM ist, die ÖV-Nutzung, den Veloverkehr, das Zufussgehen sowie die bedarfsge-

rechte Autonutzung zu fördern und dazu beizutragen, dass Verkehrsmittel zielgerichtet ein-

gesetzt werden. Damit sollen die negativen Auswirkungen vom Verkehrswachstum einge-

dämmt sowie das zukünftige Verkehrsaufkommen insgesamt möglichst effizient abgewi-

ckelt und die Erreichbarkeit weiterhin gewährleistet werden. Dabei soll auch den unter-

schiedlichen räumlichen Potenzialen Rechnung getragen werden. MM heisst dabei: 

ï verschiedene Verkehrsmittel intelligent kombinieren 

ï Verkehrsteilnehmende mit neuen Anreizsystemen und Angeboten Optionen zur Opti-

mierung ihrer Mobilität aufzeigen 

ï die Erreichbarkeit von Standorten beibehalten und fördern 

ï Veränderungsprozesse im Mobilitätsverhalten der Verkehrsteilnehmenden unterstüt-

zen 

ï dazu beitragen, dass die Kapazität des bestehenden Verkehrsangebots optimal ausge-

schöpft wird 

ï Beiträge zu einem funktionierenden Verkehrssystem bei gleichzeitiger Befriedigung der 

Mobilitätsbedürfnisse leisten 

ï innovative Ansätze zu Fragen der zukünftigen Mobilität entwickeln 

Das grösste Potenzial und gleichzeitig der grösste Bedarf für Massnahmen des MM besteht 

in denjenigen Gebieten im Kanton, in welchen die vergleichsweise grössten Veränderun-

gen, beispielsweise bezüglich Bevölkerungs- und Arbeitsplatz-Zuwachs, zu erwarten sind. 

Aus diesem Grund werden die Aktivitäten des MM auf verkehrserzeugende Standorte in 

Wachstumsgebieten wie Wohnschwerpunkte und wirtschaftliche Entwicklungsschwer-

punkte fokussiert. 

Die Teilstrategie «Mobilitätsmanagement verstärken» aus der Strategie mobilitätAARGAU 

wird mit folgenden kantonalen Zielen konkretisiert: 

Ziel 1 (Innovationsziel): Mittels innovativem MM werden vorhandene Mobilitätsdienstleis-

tungen verbessert und neue initiiert. 

Ziel 2 (Koordinationsziel): Für eine effiziente Umsetzung des MM werden Rahmenbedin-

gungen und Grundlagen geschaffen. 

Ziel 3 (Kommunikationsziel): Die wichtigen Multiplikatoren kennen den Nutzen und die Um-

setzungsmechanismen des MM; sie kennen ihre Ansprechpartner im Kanton und in der Re-

gion. 

Die meisten Massnahmen sind kantonsbezogen und für den KGV nicht relevant. Insbeson-

dere die Massnahme «2b Rahmenbedingungen in Gesetzen und Planungsinstrumenten - 

Fokus: verkehrserzeugende Standorte» hat aber auch einen kommunalen Bezug. So sollen 

insbesondere bei verkehrserzeugenden Standorten Massnahmen des MM umgesetzt wer-

den. 

Potenzial 

Ziele 

Massnahmen 
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Typischerweise erfolgen die entsprechenden Verankerungen gestützt auf einen kommuna-

len Gesamtplan Verkehr (KGV) in der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) oder in einem In-

strument der Sondernutzungsplanung (zum Beispiel Gestaltungsplan). Zu regeln ist insbe-

sondere, in welchen Fällen die Vorlage eines Mobilitätskonzepts verlangt wird, welche Ziele 

mit diesem erreicht werden müssen und welche Massnahmen getroffen werden, falls die 

Ziele nicht erreicht werden. Als Erweiterung der Spielräume für Bauherrschaften ist insbe-

sondere vorzusehen, dass eine Unterschreitung der gemäss den massgebenden Vorschrif-

ten minimal notwendigen Anzahl Parkfelder über die Vorlage eines Mobilitätskonzepts 

möglich gemacht werden kann. 

Das Potential für Mobilitätsmanagement in Murgenthal ist aufgrund der Voraussetzungen 

bzgl. Siedlung und Verkehr gering. Dennoch ist zu prüfen, ob das Mobilitätsmanagement in 

kommunalen Planungsinstrumenten verankert werden soll und damit Spielräume (z.B. Un-

terschreitung des Minimalbedarfs an Parkfeldern mit Vorlage eines Mobilitätskonzepts er-

möglichen) geschaffen werden können. 

3.2.5 Umsetzungskonzept Fuss- und Veloverkehr 

Das Umsetzungskonzept Fuss- und Radverkehr vom Dezember 2018 definiert für die unter-

schiedlichen Raumtypen Zielbilder. Für den relevanten Raumtyp «ländliche Entwicklungs-

räume» ist folgendes Zielbild definiert 

ï Es bestehen gedeckte Veloabstellplätze bei Bahnhöfen und/oder bei bedeutenden Bus-

haltestellen. 

ï Attraktive Velorouten führen zum nächstgelegenen Zentrum oder zur Kernstadt. 

ï Ortsdurchfahrten sind für den Fuss- und Veloverkehr attraktiv gestaltet. 

ï Publikumsintensive Einrichtungen sind direkt für den Fuss- und Veloverkehr erschlos-

sen. Die Zu- und Wegfahrwege sind ausreichend dimensioniert, um die aufkommende 

Fuss- und Veloverkehrsmenge durchleiten zu können. 

Insbesondere die folgenden Massnahmen haben einen Einfluss auf die kommunalen Pla-

nungen: 

ï VV1 Weiterentwicklung des kantonalen Veloroutennetzes 

ï VV2 Velovorzugsrouten (als Ergänzung zu VV1) 

ï VV3 Trennwirkung von Nationalstrassen, Bahntrassees oder Flüssen reduzieren 

ï FV1 Beiträge an Fussverkehrsnetzplanung auf kommunaler Ebene 

Der KGV Murgenthal soll das kantonale Fuss- und Veloverkehrsnetz und die vorgesehenen 

Weiterentwicklungen aufnehmen und bei Bedarf auf kommunaler Ebene ergänzen. 

3.2.6 Umsetzungskonzept kombinierte Mobilität 

Die Fassung vom August 2021 des Umsetzungskonzepts kombinierte Mobilität definiert die 

nachfolgend wiedergegebenen Ziele im Kapitel 2 «Vision und Zielbild». 

Kombinierte Mobilität in den funktionalen Räumen ς allgemeines Zielbild 

ï An den Bahnhöfen und an ausgewählten Bushaltestellen sind genügend Abstellplätze 

mit entsprechenden Ausrüstungen notwendig. Der benötigte Raumbedarf ist entspre-

chend zu sichern. 

Fazit für den KGV Murgenthal 

Ziele 

Massnahmen 

Fazit für den KGV Murgenthal 

Ziele 
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ï Die Wege zwischen den einzelnen Verkehrsmitteln sind bequem und möglichst kurz 

auszubilden. 

ï Der Umgang mit neuen Mobilitätsformen oder Innovationen (Fernbusse, öffentlicher 

Individualverkehr, autonome Fahrzeuge, digitale Vernetzung) sowie die Schnittstelle 

zum UK Mobilitätsmanagement sind zu klären. 

Kombinierte Mobilität im ländlichen Entwicklungsraum 

ï An ausgewählten Bushaltestellen sind genügend gedeckte und sichere Veloabstell-

plätze zur Verfügung zu stellen. 

ï Abstellplätze für Sharing-Produkte sind bevorzugt zu platzieren. 

Kombinierte Mobilität raumübergreifend 

ï Informationen über die verschiedenen Angebote der kombinierten Mobilität sollen in 

geeigneter Form zur Verfügung gestellt werden. 

ï Unabhängig vom Raumtyp sind die Umsteigewege möglichst kurz zu halten. An Bahn-

höfen ist den umsteigenden Fahrgästen von Bus und Velo die grösste Priorität beizu-

messen. 

ï Angebote des öffentlichen Individualverkehrs sind nur bei Erfüllung von definierten Kri-

terien gezielt durch den Kanton zu fördern oder zu unterstützen. 

Insbesondere die folgenden, vom Kanton gemäss Anhang des Dokuments vorgesehenen 

Massnahmen haben eine Relevanz für den KGV Murgenthal: 

  

Massnahmen 
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KM 1: Multimodale Verkehrsdrehscheiben an Bahnhöfen 

Unabhängig der ÖV-Drehscheiben sieht das Umsetzungskonzept kombinierte Mobilität vor, 

dass Bahnhöfe im ländlichen Entwicklungsraum ς was für Murgenthal zutrifft ς mit dem An-

gebot «Bike+Ride» und allenfalls «Carsharing» ausgestattet werden. 

KM 2: Bike + Ride (B+R) 

ï Bike + Ride Anlagen sind entsprechend dem jeweiligen Potenzial neu zu realisieren res-

pektive auszubauen. 

ï Jede Bahnstation verfügt über genügend Veloabstellplätze. Wo heute keine Abstell-

plätze zur Verfügung stehen, sind diese entsprechend zu realisieren. 

ï An Bushaltestellen mit Umsteigemöglichkeiten oder mit einem grossen Potenzial ge-

mäss Einwohner- und Arbeitsplatzdichte sind Veloabstellplätze zu realisieren. 

ï Bei grösseren Anlagen ist die Stromzufuhr für Ladestationen von E-Bikes vorzusehen. 

ï Sinngemäss ist eine bedarfsgerechte Ausrüstung von Parkfeldern mit Elektroladestatio-

nen vorzusehen. 

ï P+R-Anlagen sind grundsätzlich zu bewirtschaften. 

Am Bahnhof sollen insbesondere für den Veloverkehr genügend Abstellplätze angeboten 

werden. Zudem ist zu prüfen, ob auch an zu definierenden Bushaltestellen Veloabstell-

plätze zur Verfügung gestellt werden sollen. Insbesondere die Veloabstellplätze müssen ei-

nige Qualitätskriterien erfüllen (gedeckt, sicher, evtl. E-Ladestation). Allfällige Carsharing-

Angebote sind bevorzugt bei Parkierungsanlagen für Personenwagen zu platzieren. 

3.3 Agglomerationsprogramm AareLand 

Murgenthal liegt im Betrachtungsperimeter des Agglomerationsprogramms (AP) AareLand, 

ist aber keine beitragsberechtigte Gemeinde. Das AareLand ist der siebtgrösste Lebens- und 

Wirtschaftsraum der Schweiz. Verkehrlich ist es durch seine Lage als Verkehrsknotenpunkt 

zwischen den Achsen West-Ost und Nord-Süd geprägt. Das langfristig ausgerichtete Koordi-

nations- und Umsetzungsinstrument AP übernimmt die übergeordnete, integrierte Planung 

in den Bereichen Siedlung, Verkehr und Landschaft und stellt damit sicher, dass die Ver-

kehrsentwicklung ganzheitlich betrachtet wird und die Verkehrsprojekte aufeinander sowie 

auf die Siedlungsentwicklung abgestimmt werden.  

Der Bericht zur 4. Generation des AP AareLand (AP4) wurde im Jahr 2021 abgeschlossen 

und baut auf den Arbeiten der 1.-3. Generation des AP auf. Für den KGV Murgenthal rele-

vante Inhalte des AP4 sind: 

ï In den vorhandenen Landschaftskorridoren und Grünzäsuren (z.B. Murgenthal/Fulen-

bach) besteht Handlungsbedarf hinsichtlich ökologischer Vernetzung und Minderung 

der Barrierewirkung, um dem wachsenden Druck durch Siedlungs- und Infrastruk-

turentwicklung zu begegnen. 

ï Ausgewiesene Unfallschwerpunkte mit Fuss-/Veloverkehrsbeteiligung bestehen in 

Murgenthal. 

ï Der Bedarf für weitere Aarebrücken im westlichen Agglomerationsteil (Rothrist/Aar-

burg, Murgenthal) ist zurzeit noch zu wenig nachgewiesen und nicht planungsreif. 

Der Beginn der Umsetzung von Massnahmen muss im Zeitraum von 2024 bis 2028 liegen. 

Fazit für den KGV Murgenthal 

4. Generation 
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Die 5. Generation des Agglomerationsprogramms AareLand befindet sich seit Herbst 2022 

in der Erarbeitung. Das Programm wird 2025 beim Bund eingereicht. Der Beginn der Um-

setzung von Massnahmen muss im Zeitraum von 2028 bis 2032 liegen. 

Der KGV fokussiert insbesondere auf den im AP4 genannten Handlungsbedarf bzgl. Sicher-

heit des Fuss- und Veloverkehrs. 

3.4 Region 

Die Gemeinde Murgenthal ist Mitglied des Planungsverbands zofingenregio, dem 16 Ge-

meinden aus den Kantonen Aargau und Luzern angehören. In diversen regionalen Konzep-

ten und Planungen sind Analysen, Massnahmen und Rahmenbedingungen für die Region 

umschrieben. Für den KGV Murgenthal hat das regionale Naherholungskonzept eine ge-

wisse Relevanz. 

Insbesondere die Massnahme «M1 Mobilitätskonzept» des regionalen Naherholungskon-

zepts vom 10. Dezember 2020 enthält für den KGV relevante Aussagen: 

ï Förderung des Fuss- und Veloverkehrs durch die kontinuierliche Verbesserung der Inf-

rastruktur und die Schliessung von Netzlücken (z.B. flussbegleitende Wegverbindung 

Rothrist-Murgenthal) 

ï Förderung der E-Bike-Nutzung (z.B. durch Infrastruktur wie Leihangebote, Ladestatio-

nen etc.) zur Minderung des MIV 

ï Schaffung von Anreizen zur Nutzung des ÖV 

ï Analyse des bestehenden PP-Angebot inkl. Auslastung (Monitoring) 

ï Konzepterarbeitung für eine einheitliche Parkplatzbewirtschaftung, Ausweisen von Er-

satzparkplätzen für Spitzenzeiten, Überlaufkonzept, Signalisation, Leitsystem, Ver-

kehrsdienst etc. 

3.5 Nachbargemeinden 

Der Perimeter weist die in der folgenden Tabelle ersichtlichen neun Nachbargemeinden 

auf. Diese liegen in vier verschiedenen Kantonen. Die drei Solothurner Gemeinden liegen 

auf der gegenüberliegenden Seite der Aare, wobei eine direkte Verkehrsverbindung nur 

nach Fulenbach besteht. 

Gemeinde Kanton Anzahl Einwohnende 
(31.12.2021, gerundet) 

Rothrist Aargau 9390 

Roggwil Bern 4230 

Brittnau Aargau 4050 

Pfaffnau Luzern 2660 

Wolfwil Solothurn 2380 

Vordemwald Aargau 1990 

Fulenbach Solothurn 1780 

Wynau Bern 1640 

Boningen Solothurn 790 

 

5. Generation 

Fazit für den KGV Murgenthal 

Regionales Naherholungskon-
zept 

Tabelle 4: An die Gemeinde 
Murgenthal angrenzende 
Gemeinden 
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Rothrist ist mit Abstand die grösste Nachbargemeinde des Perimeters. Roggwil und Brittnau 

weisen ebenfalls eine bedeutende Anzahl Einwohnende auf. Bei den übrigen Gemeinden 

handelt es sich um bzgl. Einwohnerzahl kleine Gemeinden. 

3.5.1 Rothrist 

Der am 2. Februar 2015 beschlossene KGV der Gemeinde Rothrist liegt in einer Schlussfas-

sung vom 4. Februar 2015 vor. Insbesondere die Massnahme C2 ς Förderung des regiona-

len Veloverkehrs hat eine gewisse Relevanz für den KGV Murgenthal. 

3.5.2 Pfaffnau 

In Pfaffnau gibt es eine Gemeindestrategie4 und einen durch den Regierungsrat am 28. Feb-

ruar 2023 genehmigten Verkehrsrichtplan.  Sowohl in der Strategie als auch im Verkehrs-

richtplan sind allerdings keine Massnahmen enthalten, die für den KGV Murgenthal rele-

vant sind. 

3.5.3 Vordemwald 

Der kommunale Gesamtplan Verkehr der Gemeinde Vordemwald vom 12.07.2018 enthält 

keine für den KGV Murgenthal relevanten Inhalte. 

3.5.4 Wynau 

Das durch den Gemeinderat Wynau am 11.08.2017 beschlossene Leitbild enthält keine für 

den KGV Murgenthal relevanten Inhalte. 

3.5.5 Weitere Gemeinden 

Von den Gemeinden Roggwil, Brittnau, Wolfwil, Fulenbach und Boningen sind keine Grund-

lagen oder Rahmenbedingungen bekannt, welche für den KGV Murgenthal relevant wären. 

3.6 Gemeinde Murgenthal 

Das am 15. Mai 2023 vom Gemeinderat beschlossene REL enthält auch folgende für den 

KGV relevante Aussagen zum Verkehr in der Gemeinde Murgenthal: 

Ortsteil Murgenthal 

ï Der Ortsteil liegt an der Verkehrsachse Bern ς Olten ς Zürich und ist dadurch gut an 

das übergeordnete Verkehrsnetz (Strasse und Bahn) angebunden. 

ï Der Ortsteil ist stark von der Kantonsstrasse und der Bahnlinie geprägt. Diese Infra-

strukturen bilden eine merkliche Trennung im Siedlungsgebiet. Der Strassenraum soll 

deshalb insbesondere im Bereich der Begegnungsorte «Dienstleistungszentrum» im 

Raum Gemeindehaus und «Versorgungszentrum» im Raum Bahnhof bis Fahracker-

Center aufgewertet werden. Dadurch soll die Aufenthaltsqualität und die Attraktivität 

in diesen Bereichen erhöht werden. 

 

 

4  Abgerufen auf der Gemeindewebsite am 28.11.2022. 

KGV 

Strategie und Verkehrsricht-
plan 

KGV 

Leitbild 

Räumliches Entwicklungsleit-
bild (REL) 

https://www.pfaffnau.ch/public/upload/assets/546/Gemeindestrategie.pdf?fp=3
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ï Bei der Unterführung der Kantonstrasse unter der Bahnlinie wird die Verkehrsführung 

für den Veloverkehr als gefährlich erachtet. 

Ortsteile Riken und Glashütten 

ï Die Ortsteile Glashütten und Riken sind mit dem Bus an das öffentliche Verkehrsnetz 

angeschlossen. Das Auto ist in diesen Ortsteilen aber weiterhin ein wichtiges Verkehrs-

mittel. 

ï Die öffentlichen Anlagen sollen für den Fuss- und Veloverkehr gut erschlossen und 

auch für Kinder sicher erreichbar sein. 

Ortsteile Walliswil und Balzenwil 

ï Die Ortsteile Walliswil und Balzenwil sind nicht mit dem ÖV erschlossen und auch für 

den Individualverkehr vergleichsweise umständlich erreichbar. 

In der rechtskräftigen BNO werden keine bezüglich Verkehr relevanten Vorgaben gemacht. 

Die Bau- und Nutzungsordnung wird aktuell revidiert. Der KGV soll u.a. Grundlagen für die 

Gesamtrevision liefern. 

3.7 Fazit Rahmenbedingungen 

Die Ziele der unterschiedlichen Akteure gehen grossmehrheitlich in dieselbe Richtung. Für 

den KGV ergeben sich aus den vorhandenen Grundlagen die folgenden Rahmenbedingun-

gen. 

Der Modal Split soll ungefähr gleich bleiben wie heute. Die Anschlüsse ans übergeordnete 

Verkehrsnetz sind gut und die Erschliessung der Gemeinde ist sichergestellt. 

Beim ÖV sind bei der Bahn keine Infrastrukturanpassungen vorgesehen. Ein Ausbau des 

Bahnangebots wird aber mittelfristig angestrebt. Das Busangebot soll mindestens ein Ba-

sisangebot enthalten und auf die Nachfrage abgestimmt werden. Am Bahnhof Murgenthal 

sowie allenfalls an definierten Bushaltestellen sollen Angebote für die kombinierte Mobili-

tät (B+R, evtl. Carsharing) bereitgestellt werden. 

Es werden keine grösseren Infrastrukturergänzungen angestrebt. 

Attraktive, direkte, vernetzte und sichere Fuss- und Radwegverbindungen werden ange-

strebt. Zudem soll durch attraktive Strassenraumgestaltung auch auf Kantonsstrassen eine 

hohe Aufenthaltsqualität geschaffen werden. Insbesondere ist auch die Fussweglücke ent-

lang der Aare nach Rothrist zu beachten. 

Für den Veloverkehr sind an den relevanten Standorten attraktive und sichere Veloabstell-

anlagen anzubieten. Zudem ist die Anbindung aller Ortsteile für den Fuss- und insbeson-

dere für den Veloverkehr sicherzustellen. 

Es ist zu prüfen, ob das Mobilitätsmanagement in kommunalen Planungsinstrumenten ver-

ankert werden soll und damit Spielräume (z.B. Unterschreitung des Minimalbedarfs an 

Parkfeldern mit Vorlage eines Mobilitätskonzepts ermöglichen) geschaffen werden können. 

BNO 

Modal Split / Erschliessung 

ÖV 

Strasseninfrastruktur / MIV 

Fuss- und Veloverkehr 

Mobilitätsmanagement 
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4 !ƴŀƭȅǎŜ 

4.1 Siedlung 

4.1.1 Bevölkerung und Beschäftigte 

In den folgenden Abbildungen ist ein Überblick über die Einwohnerdichten (EW pro ha) und 

die Beschäftigtendichte (VZÄ pro ha) im Perimeter ersichtlich. 

 

Die Wohn- und Arbeitsgebiete überlagern sich weitgehend und konzentrieren sich auf die 

Ortsteile Murgenthal, Riken und Glashütten. Es gibt allerdings viele verstreute Wohn- und 

Arbeitsstandorte, die völlig losgelöst vom zusammenhängenden Siedlungsgebiet sind. 

In der folgenden Grafik ist die Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde seit 1981 ersichtlich. 

Zudem ist auch die Prognose gemäss kantonaler Daten bis ins Jahr 2040 dargestellt. Bis ins 

Jahr 2035 stehen Prognosedaten pro Gemeinde zur Verfügung. Gestützt auf die kantonale 

Bevölkerungsprojektion geht die Gemeinde davon aus, dass bis 2040 rund 3´750 Personen 

in Murgenthal leben werden. 

 

Bevölkerungs- und Beschäftig-
tendichte 

Abbildung 4: Bevölkerungs-
dichte und Beschäftigten-
dichte (Datengrundlage: 
STATPOP, STATENT; Kar-
tengrundlage: AV-Daten 
und Landeskarte 1:25'000 
(swisstopo)) 

 

Bevölkerungsentwicklung 

Abbildung 5: 
Bevölkerungszahlen für die 
Zeiträume 1981-2020 
(effektive Entwicklung; 
durchgezogene Linie; 
Datenqrundlage: BFS - 
ESPOP, STATPOP) und 
2021-2040 (kantonale 
Prognose, gestrichelte 
Linie; Datengrundlage: 
Statistik Aargau / 
Bevölkerungsprojektion, 
Angaben der Gemeinde) 
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Seit Anfang der 1990er-Jahre lag die Bevölkerungszahl lange zwischen 2'700 und 3'000 Per-

sonen. Mittlerweile liegt die Bevölkerungszahl bei 3'109 Personen (Stand 2023). Für die 

kommenden Jahre wird gemäss den Verantwortlichen der Gemeinde ein Wachstum prog-

nostiziert. Zwischen 2023 und 2040 wird ein Wachstum von gut 20 % und gut 600 Personen 

auf insgesamt 3'750 Bewohnende prognostiziert. 

In der folgenden Grafik ist die Entwicklung der Anzahl Arbeitsstätten und Anzahl Vollzeit-

äquivalente in der Gemeinde Murgenthal zwischen 2011 und 2020 ersichtlich. 

  

Die Anzahl Arbeitsstätten hat über den Zeitraum 2011-2020 abgenommen. Bei den Vollzeit-

äquivalenten fand ebenfalls eine leichte Abnahme über den Zeitraum statt. 

Gemäss dem REL ist geplant, dass einzelne Gewerbeflächen durch Wohnflächen ersetzt 

werden. 

4.1.2 Gebiete mit bedeutendem Entwicklungspotential 

In der folgenden Abbildung sind die Entwicklungsgebiete dargestellt, welche nachfolgend 

detaillierter beschrieben werden. 

 
Abbildung 7: Gebiete mit bedeutendem Entwicklungspotential (Kartengrundlage: AV-Daten und Landeskarte 1:25'000 (swisstopo)) 

Das Gebiet Weid-Neustadt wurde neu erschlossen und es wird mit rund 200 zusätzlichen 

Bewohnenden gerechnet. 

Entwicklung Betriebe und Be-
schäftigte 

Abbildung 6: Anzahl 
Arbeitsstätten und Anzahl 
Vollzeitäquivalente pro 
Gemeinde und insgesamt 
(Datengrundlage: BFS - 
Statistik der 
Unternehmensstruktur ς 
STATENT) 

Ausblick 

1 ς Weid-Neustadt 
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Die vier heute ausschliesslich gewerblich genutzten Potenzialgebiete sind durch ihre Lage in 

Bahnhofsnähe (ausser Outlet) und direkt an der Ortsdurchfahrt strategisch von grosser Be-

deutung. Sollten die bestehenden Nutzungen einst aufgegeben werden, bietet sich die 

Möglichkeit, diese Areale zu zeitgemässen, gemischt genutzten Gebieten mit hoher Quali-

tät zu entwickeln. In den rückwärtigen Bereichen könnten Wohnungen, entlang der Haupt-

strasse und primär in den Erdgeschossen neue Flächen für Gewerbe- und Dienstleistungs-

betriebe entstehen. Es ist allerdings noch nicht absehbar, wann eine solche Entwicklung 

stattfinden kann. 

4.2 Mobilitätsverhalten 

Die Entwicklung des Motorisierungsgrads (Anzahl Personenwagen pro 1'000 Einwohner) in 

der Gemeinde sowie kantonal ist in der folgenden Grafik ersichtlich. 

 

Der Motorisierungsgrad hat seit 1980 deutlich zugenommen. Bis ca. 2005 entwickelte sich 

der Motorisierungsgrad von Murgenthal ähnlich wie derjenige des gesamten Kantons Aar-

gau. Anschliessend nahm der Motorisierungsgrad in der Gemeinde weiterhin deutlich zu 

wohingegen im Kanton der Motorisierungsgrad auf hohem Niveau konstant blieb. Der hohe 

Motorisierungsgrad der Gemeinde Murgenthal deutet darauf hin, dass auch der Modal 

Split-Anteil des MIV hoch sein dürfte. 

Anhand der zusätzlichen Einwohnerkapazitäten und dem Modal Split lassen sich für das in 

Kapitel 4.1.2 genannte Entwicklungsgebiet «1 ς Weid-Neustadt» folgende Abschätzungen 

zum künftigen Fahrtenaufkommen des MIV machen. 

Entwicklungsgebiet Zusätzliche Personen Zusätzliches MIV Fahr-
tenaufkommen5 

Einwohnende Beschäftigte 

1 Weid-Neustadt 200 0 432 

Total 200 0 432 

 

 

5  Die Prognose zum zusätzlichen Fahrtenaufkommen basiert ς wenn nicht detailliertere Angaben 
verfügbar waren ς auf dem Motorisierungsgrad sowie der durchschnittlichen Mobilität gemäss 
Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2015: Zusätzliche Einwohnende * Anteil MIV * 3 Wege 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Jahr

Motorisierungsgrad [Anzahl Personenwagen pro 1'000 Einwohner]

Murgenthal

Kanton Aargau

2 ς Outlet, 
3 ς Richard, 
4 ς Schwarz Güterstrasse, 
5 ς Schwarz Hauptstrasse 

Motorisierungsgrad und Mo-
dal Split 

Abbildung 8: 
Motorisierungsgrad der 
Gemeinde Murgenthal und 
des Kantons 
(Datengrundlage: Statistik 
Kanton Aargau) 

Zusätzliches Fahrtenaufkom-
men MIV 

Tabelle 5: Abschätzung zu-
sätzliches Fahrtenaufkom-
men 
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Das zusätzliche Fahrtenaufkommen dürften die Gemeindestrassen gut aufnehmen können. 

Bei der Einfahrt in die Hauptstrasse (insbesondere Weidstrasse und Bergstrasse) dürfte sich 

die heute teilweise kurzen Wartezeiten etwas verlängern. 

Es besteht kein akuter Handlungsbedarf. 

4.3 Öffentlicher Verkehr 

In der folgenden Abbildung sind die relevantesten Angaben wie ÖV-Güteklassen, Bahn- und 

Buslinien sowie der behindertengerechte Ausbau der ÖV-Haltestellen ersichtlich. 

 

4.3.1 ÖV-Güteklassen 

Die meisten Wohn- und Arbeitsgebiete von Murgenthal liegen in den ÖV-Güteklassen 

E1/E2 was einer geringen Erschliessung entspricht. Einzig um den Bahnhof Murgenthal ist 

die ÖV-Güteklasse C-D, was einer mittelmässigen Erschliessung entspricht. Die vielen ver-

streuten Wohn- und Arbeitsstandorte sind entweder nur gering oder gar nicht mit dem ÖV 

erschlossen. 

Handlungsbedarf 

Abbildung 9: ÖV-Linien und 
-Güteklassen in Murgent-
hal (Datengrundlage: agis; 
Kartengrundlage: AV-Da-
ten und Landeskarte 
1:25'000 (swisstopo)) 
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4.3.2 Bahn 

Der Bahnhof Murgenthal wird von Betriebsbeginn bis 20 Uhr zwei Mal pro Stunde und Rich-

tung durch die S23 bedient. Die S23 verkehrt zwischen Langenthal und Baden, wobei jeder 

zweite Zug nur bis Olten verkehrt. In Olten und Langenthal bestehen Anschlüsse an das 

Fernverkehrsnetz. 

Gemäss Netznutzungsplanung des Bundes sollen ab dem Jahr 20286 halbstündliche Verbin-

dungen von Murgenthal und Rothrist nach Aarau (1 Mal pro Stunde direkt und 1 Mal pro 

Stunde mit Umsteigen in Olten) angeboten werden. 

Im Rahmen des STEP 2035 soll die in Murgenthal haltende S23 durch den RE Wettingen ς 

Aarau ς Olten ς Langenthal ersetzt werden und von Rothrist direkt nach Olten und nicht 

mehr über Aarburg-Oftringen verkehren. 

Es laufen Arbeiten zur Potenzialabschätzung und Machbarkeit einer neuen Direktverbin-

dung Zofingen ς Langenthal ς Solothurn. Sollte ein entsprechendes Angebot dereinst reali-

siert werden, dürften diese zusätzlichen Züge auch in Murgenthal halten. 

Die Gemeinde Murgenthal soll regelmässig prüfen, ob die geplanten Entwicklungen beim 

Bahnangebot auch wie vorgesehen umgesetzt werden. Bei Bedarf ergreift die Gemeinde 

Murgenthal Massnahmen, auch wenn der Handlungsspielraum diesbezüglich eingeschränkt 

ist. 

4.3.3 Bus 

Die Gemeinde Murgenthal wird einzig von der Buslinie 612 bedient, welche von 67 bis 20 

Uhr mit einem Fahrzeug verkehrt. Werktags fährt der Bus i.d.R. einmal ς selten zwei Mal ς 

pro Stunde. An Samstagen und Sonntagen verkehrt die Buslinie einmal pro Stunde mit den 

immer gleichen Abfahrtszeiten. An Werktagen wechseln die stündlichen Abfahrtszeiten 

mehrfach, da das Angebot auf die Schulzeiten abgestimmt8 ist. Die wechselnden Abfahrts-

zeiten führen jedoch zu einer schlechten Merkbarkeit des Fahrplans. Zudem sind die An-

schlüsse aus dem Ortsteil Glashütten an den Bahnhöfen Murgenthal und Rothrist, mit Aus-

nahme weniger Kurse an Werktagen, nicht auf das Bahnangebot abgestimmt, wodurch 

lange Warte- und Reisezeiten entstehen. So dauert die Reise zwischen «Olten» und «Glas-

hütten, Kirche» gut 30 Minuten, wobei die Wartezeit am Bahnhof Murgenthal knapp die 

Hälfte der Reisezeit ausmacht. 

Die Umlaufzeit der Linie beträgt i.d.R. 36 Minuten, wodurch das für den Betrieb der Linie 

eingesetzte Fahrzeug pro Stunde rund 24 Minuten bzw. 40 % Wendezeiten aufweist, was 

aus wirtschaftlicher Sicht nicht effizient ist. 

  

 

 

6  Siehe Netznutzungsplan 2028 (Freigabe durch BAV am 6. Dezember 2021) 

7  Am Sonntag verkehrt der Bus zwischen 7 und 20 Uhr 

8  Die Sekundarschule befindet sich in Rothrist. 

Bahnhof Murgenthal 

Ausblick 

Handlungsbedarf 

Buslinie 612 (Rothrist ς Riken 
ς Murgenthal ς Glashütten) 
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Gemäss Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) müssen Bushaltestellen bis Ende 20239 

so angepasst werden, dass sie für Menschen mit Behinderung selbstständig und spontan 

nutzbar sind. In der Abbildung 9 ist ersichtlich, dass aktuell noch nicht alle der im Perimeter 

gelegenen Bushaltestellen behindertengerecht gestaltet sind. 

Die Bushaltestellen Post, Bahnhof und Gemeindehaus sollen im Jahr 2024 und die Bushalte-

stelle Rank im Jahr 2025 oder 2026 behindertengerecht gestaltet werden. Die Bushalte-

stelle Rank soll zudem 200 Meter in Richtung Rothrist verschoben werden. 

Die Gemeinden Aarwangen, Roggwil und Wynau haben einen Antrag für einen Prüfauftrag 

für eine neue Buslinie Murgenthal ς Aarwangen (via Wynau und Roggwil) eingegeben. Dem 

Prüfauftrag wurde stattgegeben. Das Ergebnis des Prüfauftrags wird Anfang 2025 erwartet. 

Das Bus-Angebot soll optimiert werden, so dass folgende Bedingungen erfüllt sind (sortiert 

mit absteigender Priorität): 

ï Das Angebot ist auf die Schulzeiten abgestimmt. 

ï Die relevanten Siedlungsgebiete weisen mindestens die ÖV-Güteklasse E1 bzw. E2 auf. 

ï Es gibt am Abend auch nach 20 Uhr ein Busangebot. 

ï Die Umsteigezeiten an den Bahnhöfen sind optimiert, so dass der Anteil der Wartezeit 

an der Reisezeit minimiert wird. 

ï Die Merkbarkeit des Fahrplans ist gut (einheitliche stündliche Abfahrtszeiten). 

Zudem sind die noch nicht den Anforderungen des BehiG entsprechenden Bushaltestellen 

so schnell wie möglich anzupassen, wobei Ausnahmen aufgrund von örtlichen Rahmenbe-

dingungen allenfalls möglich sind. 

4.3.4 Schulbus 

Zwischen den Schulen und dem Ortsteil Balzenwil verkehrt ein Schulbus, wobei die Situa-

tion in Balzenwil seit dem Verkauf des Schulhauses nicht optimal ist. Es fehlen 

ï ein Velounterstand für die Velos der Schülerinnen und Schüler beim Halteort des Bus-

ses in Balzenwil 

ï ein ansprechender Besammlungsort für die Schülerinnen und Schüler 

ï eine übersichtliche Wendemöglichkeit für den Schulbus 

  

 

 

9  Gemäss der Neuauflage der kantonalen Empfehlungen zum KGV von 2017 liegt die Verantwortung 
für die BehiG-Umsetzung beim jeweiligen Strasseneigentümer, sodass an Gemeindestrassen die 
Gemeinde in der Pflicht steht, die Umsetzung proaktiv anzugehen. Aufgrund der abgelaufenen Re-
alisierungsfrist bis 2023 ist vor allem die rasche Anpassung von Haltestellen mit grossem Potenzial 
(hohe Einwohner- und Beschäftigtenanzahl im 300-m-Umkreis / Kern oder Dorfzone / Umsteige-
haltestelle) wichtig und prioritär zu verfolgen. 

Umsetzung BehiG 

Ausblick 

Handlungsbedarf 
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4.4 Motorisierter Individualverkehr 

4.4.1 Fliessender Verkehr 

In der Gemeinde Murgenthal liegen die in der folgenden Abbildung ersichtlichen und der 

übergeordneten Erschliessung dienenden Kantonsstrassen (inkl. Ausnahmetransportrou-

ten). 

 

Insbesondere die Kantonsstrasse K101 «Hauptstrasse» hat eine trennende Wirkung, da sie 

mitten durch das Siedlungsgebiet des Ortsteils Murgenthal führt und bedeutende Verkehrs-

mengen aufweist. 

Die kommunalen Strassen dienen vorwiegend der Erschliessung der Siedlungsgebiete. Ins-

besondere die Strasse vom Ortsteil Riken auf die K233 hat aber auch eine verbindende 

Funktion zum benachbarten Vordemwald und zum Autobahnanschluss Reiden der A2. Die 

Verbindung zwischen der Roggenstrasse und der Steinackerstrasse in Riken ist heute nur 

durch den ÖV befahrbar. 

Die nächstliegenden Autobahnanschlüsse sind Rothrist (Richtung Zürich, ~7 km entfernt), 

Niederbipp (Richtung Bern, ~12 km), Egerkingen (Richtung Basel, ~7 km) und Reiden (Rich-

tung Luzern, ~14 km). 

Netz 

Abbildung 10: 
Kantonsstrassen und 
Ausnahmetransportrouten 
(Datengrundlage: agis; 
Kartengrundlage: AV-
Daten und Landeskarte 
1:25'000 (swisstopo)) 
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Die maximal erlaubte Fahrgeschwindigkeit auf den einzelnen Strassenabschnitten der Kan-

tonsstrassen sowie die jeweils aktuellen Werte des durchschnittlichen Tagesverkehrs (DTV) 

von Zählstellen im Perimeter sind in der folgenden Abbildung ersichtlich. Auf kommunalen 

Strassen sind zudem von der generellen Regelung (z.B. Tempo 50 innerorts) abweichende 

Geschwindigkeits- bzw. Verkehrsregime dargestellt, wobei in Murgenthal lediglich eine 

Tempo-30-Zone besteht. Bei den DTV-Werten ist zu beachten, dass die Daten zählstellen-

abhängig aus unterschiedlichen Jahren (1993 ς 2023) stammen und der Verkehr seit 1993 

bei den meisten Zählstellen stetig zugenommen haben dürfte. 

 

Mit Ausnahme des Geschwindigkeitsregime 60 km/h auf der K101 werden die geltenden 

Geschwindigkeitsregimes (inkl. Gemeindestrassen) als sinnvoll erachtet. 

Geschwindigkeitsregime und 
Verkehrsbelastung 

Abbildung 11: 
Verkehrszählstellen, 
Geschwindigkeitsregime 
der Kantonsstrassen und 
Tempo 30 Zone 
(Datengrundlage: agis, 
Gemeinde Murgenthal; 
Kartengrundlage: AV-
Daten und Landeskarte 
1:25'000 (swisstopo)) 
 

 



 

Kommunaler Gesamtplan Verkehr Murgenthal |  Bericht 

PLANAR 32 / 87 

In der untenstehenden Tabelle sind die Strassenabschnitte mit einer Verkehrsbelastung von 

10'000 Fahrzeugen oder mehr (DTV) ersichtlich. Berücksichtigt wurden dabei Zählstellen, 

bei denen die Zähldaten aus dem Jahr 2014 oder später stammen. 

Strassenabschnitt Zähl-
jahr 

DTV Zähl-
jahr 

K101 Hauptstrasse (Höhe Moosmatt) 2023 мнΩомф 

K101 Hauptstrasse (Höhe Fahracker) 2023 моΩост 

 

Auch die Brückenstrasse (K301) weist mit einem DTV von 7'460 (Jahr 2023, gezählt) eine 

hohe Verkehrsbelastung auf. 

Der Verkehrsablauf in Murgenthal wird insgesamt als unproblematisch beurteilt. Allerdings 

treten bei den relevanten in die Hauptstrasse (K101) einmündenden Strassen (Bergstrasse, 

Weidstrasse, Aarburgerstrasse, Brückenstrasse (K301) und Dorfstrasse) in den Spitzenzei-

ten mit viel Verkehr auf der K101 teilweise Wartezeiten auf. Beim Knoten K101/K301 und 

auf der K301 selbst treten aufgrund der nur einspurig befahrbaren Holzbrücke in der 

Abendspitze regelmässig10 kritische Situationen auf, bei denen sich die Verkehrsströme ge-

genseitig komplett blockieren. 

Elterntaxis sind bei allen drei Schulhäusern (Riken, Friedau und Hohwart) vorhanden. Die 

Elterntaxis parkieren auf folgenden Flächen: 

ï Schulhaus Riken: regulär auf den separat eingerichteten Elterntaxi-Abstellplätzen (An-

halteverbot auf der Zelgstrasse) und teilweise auch irregulär 

ï Schulhaus Friedau: Ein- und Ausladen auf der Friedrichstrasse 

ï Schulhaus Hohwart: Abstellplätze für Schule und Tennisclub 

Im Rahmen des Baugesuchs für die Erschliessung Weid-Neustadt wurde zugesagt, dass eine 

Verbindung der Roggenstrasse mit der Steinackerstrasse für den MIV geprüft wird (heute 

nur für ÖV). 

Im Bereich des Bahnhofs wird im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Bahnhof-Vor-

platzes und der Erstellung der neuen behindertengerechten Bushaltekanten auch ein 

Mehrzweckstreifen auf der K101 gebaut. 

In Roggwil ist ein neues LIDL-Verteilzentrum geplant, das bei einer Realisierung auch für zu-

sätzliche Schwerverkehrsfahrten auf dem umliegenden Strassennetz (inkl. Murgenthal) 

sorgt. Es wird von einem durch das LIDL-Verteilzentrum verursachten DTV von 419 Lastwa-

gen- und 437 Personenwagenfahrten ausgegangen11. An Werktagen (Mo-Fr) werden 547 

Lastwagen- und 520 Personenwagenfahrten pro Tag erwartet. Zudem wird davon ausge-

gangen, dass der Verkehr zu 48% über den Anschluss Rothrist im Norden abgewickelt wird. 

In Murgenthal ist somit mit Mehrverkehr im Umfang von rund 260 Lastwagen- und 250 

Personenwagenfahrten pro Werktag zu rechnen. 

 

 

10  Insbesondere bei Ereignissen auf der Autobahn wie z.B. Stau, Unfall. 

11  Gemäss Fazit des Verkehrsgutachtens von B+S vom 9. April 2021. 

Tabelle 6: besonders ver-
kehrsbelastete Strassenab-
schnitte 

Knoten, Verkehrsablauf und 
Stau 

Elterntaxis 

Ausblick 
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Die Transportfirma Schöni Transport AG hat in Rothrist das «Benteler-Areal» gekauft. Der 

damit verbundene zu erwartenden Ausbau der Geschäftstätigkeit, dürfte insbesondere auf 

den Kantonsstrassen in Murgenthal zu Mehrverkehr führen. Der zu erwartende Mehrver-

kehr kann aktuell noch nicht beziffert werden. 

Langfristig ist ein neuer Aareübergang zwischen den Gemeinden Murgenthal und Wolfwil 

geplant (Bereich Bännli / Fahracker)12. Dieser ist auch im Richtplan des Kantons Solothurn 

(Zwischenergebnis), nicht aber im Richtplan des Kantons Aargau eingetragen. Um einen 

neuen Schwerverkehrskorridor zu vermeiden, soll das Befahren des Übergangs für schwere 

Motorwagen verboten werden. Der Anschluss an den neuen Aareübergang soll beim beste-

henden Knoten Hauptstrasse / Dorfstrasse mit einem neu zu realisierenden Kreisel erfol-

gen. Der Bau des Kreisels wird auch eine Verschiebung der Werkleitungen erfordern. Die 

bestehende Holzbrücke soll erhalten bleiben und nach der Erstellung des neuen Aareüber-

gangs ausschliesslich dem Fuss- und Veloverkehr zur Verfügung stehen. 

Ein weiterer Aareübergang ist in der Gemeinde Rothrist im Gebiet Rishalden in Planung. 

Dieser ist als Zwischenergebnis im Richtplan des Kantons Aargau enthalten. Es wird ange-

strebt über die Regionalplanungsverbände zofingenregio und Olten-Gösgen-Gäu die Fest-

setzung eines Aareübergangs in der Nähe des Autobahnanschlusses Rothrist in den Richt-

plänen der Kantone Aargau und Solothurn einzuleiten. 

ï Die Trennwirkung der Kantonsstrasse K101 ist bestmöglich zu reduzieren. 

ï Der Verkehrsablauf am Knoten K101/K301 und auf der K301 ist mit geeigneten Mass-

nahmen zu optimieren. 

ï Prüfung, ob eine Verbindung der Roggenstrasse mit der Steinackerstrasse für den MIV 

machbar ist. 

ï Die relevanten Einmündungen in die Hauptstrasse ς insbesondere Weidstrasse und 

Brückenstrasse ς sind zu prüfen und allenfalls Anpassungen vorzunehmen. 

ï Planung der neuen Aareübergänge ς insbesondere durch die Kantone Aargau und So-

lothurn. Die Planungen sind inhaltlich und zeitlich aufeinander abzustimmen 

4.4.2 Ruhender Verkehr 

Da in der Bau- und Nutzungsordnung der Gemeinde keine weitergehenden Einschränkun-

gen bezüglich der Erstellung von Parkplätzen gemacht werden, gelten diesbezüglich die 

kantonalen rechtlichen Grundlagen (Baugesetz und Bauverordnung (BauV)). 

In der folgenden Abbildung ist eine Übersicht über die relevanten öffentlich zugänglichen 

Parkplätze13 für Personenwagen ersichtlich. 

  

 

 

12  Gemäss Variantenentscheid vom 8. Juli 2016 der vier Gemeinden Murgenthal, Fulenbach, Wolfwil 
und Boningen. 

13  Als relevante öffentlich zugängliche Parkplätze gelten Parkplätze ab fünf Parkfeldern die entweder 
keine Nutzereinschränkung oder eine Nutzereinschränkung für Besucher/Kunden aufweisen. Nicht 
berücksichtigt werden Parkplätze bei Wohnnutzungen und nicht publikumsorientierten Nutzun-
gen (z.B. Büro). 

Handlungsbedarf 

Rechtliche Grundlagen 

Angebot 
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In der nachfolgend ersichtlichen Tabelle sind zudem detaillierte Angaben zu den öffentlich 

zugänglichen Parkfeldern in Murgenthal ausgewiesen. 

Einschränkung 
«für Kunden» 

Anzahl Abstellplätze 

Normal Rollstuhlgerecht Elektro Gesamt 

nein 183 1 0 184 

ja 352 7 0 359 

ja oder nein 535 8 0 543 

 

Details zu den einzelnen Abstellanlagen für den MIV sind den Tabellen im Anhang A zu ent-

nehmen. 

Für Motorräder gibt es keine öffentlich zugänglichen Abstellplätze. 

Das Angebot deckt den Abstellplatzbedarf des MIV grundsätzlich. 

Gemäss map.geo.admin.ch14 gibt es in Murgenthal keine Carsharing-Fahrzeuge. 

  

 

 

14  Abfrage vom 16. Juni 2022 

Abbildung 12: Abstellplätze 
für Personenwagen (blaue 
Punkte; Kartengrundlage: 
AV-Daten und Landeskarte 
1:25'000 (swisstopo)) 

Tabelle 7: Öffentlich zu-
gängliche Abstellplätze für 
Personenwagen 

Bedarf 

Carsharing 
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In Murgenthal gibt es keine öffentlichen Ladestationen. Da aktuell auch keine Nachfrage 

besteht, sind auch keine Ladestationen geplant. 

Beim Bahnhof ist unklar, wie sich die Situation nach dem Umbau genau darstellt. Auf der 

Seite des Aufnahmegebäudes werden mindestens drei Parkfelder aufgehoben. Auf der ge-

genüberliegenden Seite der Gleise bleiben die Parkfelder erhalten. Es ist noch unklar, ob 

dort weiterhin keine Gebühr für das Parkieren verlangt wird. 

Beim Bahnhof soll nach dem Umbau geprüft werden, ob das Angebot an Abstellplätzen die 

Nachfrage deckt. 

4.5 Veloverkehr 

4.5.1 Fliessender Verkehr 

In der folgenden Abbildung ist das signalisierte Veloroutennetz in der Gemeinde und den 

umliegenden Gebieten dargestellt. Die SchweizMobil-Routen sowie die kantonalen Rad-

wege des Kantons Aargau sind signalisiert. 

 

SchweizMobil Velorouten 

Die 3. Etappe der regionalen Route «Alter Bernerweg» (Nr. 34 von Estavayer-le-Lac nach 

Baden) führt von Kirchberg BE über Murgenthal nach Oftringen. Zudem führt eine kurze 

Elektromobilität 

Ausblick 

Handlungsbedarf 

Veloroutennetz 

Abbildung 13: signalisiertes 
Veloroutennetz 
(Quellen Datengrundlage: 
SchweizMobil, agis, Tief-
bauamt des Kantons Bern, 
Amt für Verkehr und Tief-
bau des Kantons Solothurn; 
Kartengrundlage: AV-Da-
ten und Landeskarte 
1:25'000 (swisstopo)) 
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Strecke der 2. Etappe der regionalen Route «Mittelländer Hügelroute» (Nr. 84 von Thun, 

Heimberg nach Zürich) im Süden über das Gemeindegebiet von Murgenthal. 

Kantonale Velorouten 

Die kantonalen Velorouten überlagern sich teilweise mit der SchweizMobil Route 34. Ergän-

zende Verbindungen innerhalb des Perimeters sind: 

ï Grenze zu Roggwil BE ς Hintere Glashütten ς Grenze zu Vordemwald 

ï Hauptstrasse ς Holzbrücke über Aare 

Kommunale Velorouten 

Die Gemeinde Murgenthal verfügt nicht über signalisierte kommunale Velorouten. 

Lücken 

Das Veloroutennetz weist die folgenden auch im Defizitplan ersichtlichen Lücken auf: 

ï Schulweg zwischen den Schulhäusern Friedau und Hohwart 

ï Glashütten ς Hintere Glashütten (50 km/h-Strecke im Mischverkehr) 

ï Hintere Glashütten ς Balzenwil (80 km/h ς Strecke im Mischverkehr) 

ï Brückenstrasse ς Aareweg (nicht durchgängig befahrbar) 

ï Brückenstrasse ς Neumätteli ς Schlossacker (teilweise Fahrverbot) 

ï Schlossacker ς Bahnunterführung Moosmatt (kein befahrbarer Weg) 

ï Riken ς Weidstrasse ς Schlossacker ς Aareufer (keine Bahnquerung möglich) 

Für die Qualität des Veloroutennetzes sind insbesondere folgende Kriterien relevant: 

ï Netzzusammenhang: Alle relevanten Quellen/Ziele sind über das Veloroutennetz er-

reichbar und gut sichtbar signalisiert. 

ï Sicherheit: Die Veloinfrastruktur muss objektiv und subjektiv sicher sein. Gefahrenstel-

len und mögliche Konflikte müssen frühzeitig und für alle erkennbar sein. 

ï Direktheit: Unnötige Umwege, Stopps und Steigungen werden vermieden. Dies ist ins-

besondere für Alltagsrouten relevant. 

ï Attraktivität: Genügender Abstand von schweren und schnellen Motorfahrzeugen, eine 

gute Fahrbahnoberfläche sowie eine optimale Beleuchtung sind für die Attraktivität 

der Veloinfrastruktur zentral. 

 

Bezüglich der Kriterien Netzzusammenhang, Sicherheit und Direktheit wurde das in Abbil-

dung 13 ersichtliche Netz analysiert und in Abstimmung mit den Gemeindeverantwortli-

chen Defizite ermittelt (siehe Defizitplan). Zudem wurde die Attraktivität der vorhandenen 

Routen aufgrund der vorliegenden Grundlagedaten vorerst wie in der folgenden Tabelle er-

sichtlich beurteilt. 

  

Qualität 
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Attraktivitäts-
level 

Kriterium Radwegtyp Kriterium Verkehrs-
menge MIV [DTV] 

Kriterium Geschwindig-
keitsregime MIV [km/h] 

Gut 

Separater Radweg evtl. im 
Mischverkehr mit Fuss-
verkehr (FV) bei geringem 
FV-Aufkommen oder Velo-
strasse 

> 0 > 0 

Radstreifen 
> 0 Җ ол 

Җ мнΩллл Җ рл 

Mischverkehr mit MIV Җ мнΩллл Җ ол 

Mässig 
Radstreifen 

Ҕ мнΩллл > 30 und Җ рл 

Җ мнΩллл15 > 50 und Җ ул 

Mischverkehr mit MIV Җ оΩллл15 > 30 

Schlecht 

Radstreifen Ҕ мнΩллл > 50 

Mischverkehr mit MIV 
Ҕ мнΩллл > 0 

Ҕ оΩллл > 30 

 

Die Defizite und die Attraktivität des Veloroutennetzes sind in der folgenden Abbildung er-

sichtlich. Die Defizite werden nachfolgend detaillierter umschrieben. 

  

 

 

15  Bei sehr tiefen Verkehrsmengen kann die Attraktivität auch als gut beurteilt werden. 

Tabelle 8: Beurteilung der 
Attraktivität von Velorou-
ten in Anlehnung an den 
Guide Velo von bfm und 
UNIL mit Stand vom 
11.01.2024 
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Es stehen aktuell keine Projekte bezüglich fliessendem Veloverkehr an. 

Es ist zu prüfen, ob die Ortsteile Glashütten und Riken mit signalisierten Radwegen er-

schlossen werden sollen. Zudem ist eine Weiterführung von Glashütten bis auf die kanto-

nale Veloroute auf der K233 zu prüfen, womit auch eine Radwegverbindung in Richtung 

Vordemwald geschaffen werden könnte. 

Zudem bestehen bezüglich Attraktivität des Veloroutennetzes verschiedene Defizite, die es 

zu beheben gilt. Bei Bedarf sollte die Qualität der Radwege (z.B. Belagsoberfläche, Beleuch-

tung) in einem weiteren Schritt detaillierter untersucht werden. 

  

Abbildung 14: Attraktivität 
Velorouten 
(Kartengrundlage: AV-
Daten und Landeskarte 
1:25'000 (swisstopo)) 
 

 

Ausblick 

Handlungsbedarf 
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4.5.2 Ruhender Verkehr 

In der folgenden Abbildung ist eine Übersicht über die relevanten öffentlich zugänglichen 

Abstellanlagen16 des Veloverkehrs ersichtlich. 

 

Insgesamt stehen in Murgenthal 184 Abstellplätze zur Verfügung. Die folgende Tabelle zeigt 

die zur Verfügung stehende Anzahl Abstellplätze differenziert nach Überdachung (ge-

deckt/ungedeckt) und der Anschliessbarkeit des Velorahmens (inkl. Plätze in abgeschlosse-

nen Räumen). 

 

 

16  Als relevante öffentlich zugängliche Abstellanlage gelten Anlagen ab 10 Abstellplätzen die entwe-
der keine Nutzereinschränkung oder eine Nutzereinschränkung für Besucher/Kunden aufweisen. 
Nicht berücksichtigt werden Abstellanlagen bei Wohnnutzungen. 

Angebot 

Abbildung 15: Abstellplätze 
für Fahrräder (grüne 
Punkte; Kartengrundlage: 
AV-Daten und Landeskarte 
1:25'000 (swisstopo)) 
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Überdachung Anschliessbarkeit Velorahmen Anzahl Abstellplätze  

Ja Ja 0  

Ja Nein 170  

Nein Ja 0  

Nein Nein 14  

 

Details zu den einzelnen Abstellanlagen sind der Tabelle im Anhang A zu entnehmen. 

In Murgenthal gibt es kein Bikesharingangebot. 

Beim Bahnhof ist unklar, wie sich die Situation nach dem Umbau genau darstellt. Die Anzahl 

Veloabstellplätze soll aber mindestens gleich bleiben oder erhöht werden. 

Um für den Veloverkehr möglichst attraktiv zu sein, sind an den relevanten Standorten wie 

beispielsweise publikumsintensiven Einrichtungen und Aufenthaltsorten (siehe Kapitel 

4.6.2) qualitativ gute Abstellanlagen bereitzustellen. Bei allen Anlagen soll der Velorahmen 

anschliessbar sein und Langzeitabstellplätze (z.B. Schulen und Bahnhöfe) sind zu überda-

chen.  

4.6 Fussverkehr 

Das Zufussgehen ist die natürlichste Fortbewegungsart des Menschen und wird immer zu 

Beginn und Ende eines Weges sowie auch zur Überwindung der Distanz zwischen zwei Ver-

kehrsmitteln verwendet. Dies ist insbesondere für die kombinierte Mobilität und bei der 

Gestaltung der Zugänglichkeit von Haltestellen des ÖV zu berücksichtigen. Gehen dient je-

doch nicht nur der Fortbewegung, sondern trägt auch zur Erholung und damit zur Förde-

rung der Gesundheit bei. 

In der folgenden Abbildung sind das Wanderwegnetz, die Fussgängerstreifen sowie die ne-

ben den Waldgebieten relevanten Aufenthaltsorte ersichtlich. Die nummerierten Aufent-

haltsorte werden im Kapitel 4.6.2 detailliert beschrieben. 

  

Tabelle 9: Öffentlich zu-
gängliche Abstellplätze für 
Fahrräder 

Bikesharing  

Ausblick 

Handlungsbedarf 
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4.6.1 Fussverkehrsnetz 

Das Alltagsnetz (siehe Teilplan Fussverkehr) ist nicht speziell gekennzeichnet. Es verbindet 

hauptsächlich die Ortsteile Riken, Murgenthal und Glashütten. Die entfernter liegenden 

Ortsteile Walliswil und Balzenwil sind nicht ans Alltagsnetz angebunden. Von Walliswil führt 

aber ein Wanderweg direkt nach Murgenthal. 

Über die Schulwege (siehe Teilplan Fussverkehr) gelangen die Schülerinnen und Schüler aus 

den Ortsteilen Riken, Murgenthal und Glashütten zu den Schulhäusern der Unterstufe (Ri-

ken, Hohwart) und Mittelstufe (Friedau). Zudem sind auch die Fusswegverbindungen zwi-

schen den Schulhäusern sichergestellt. 

Im Perimeter verlaufen einige Wanderwege. Speziell zu nennen sind die Wege entlang der 

Gewässer «Aare» (aareaufwärts) und «Rotkanal». Insbesondere aareabwärts fehlt aller-

dings ein Wanderweg entlang der Aare. Zudem wirkt insbesondere die Bahnlinie zwischen 

Schlossacker und Rank als trennendes Hindernis, wodurch der Zugang zur Aare z.B. von Ri-

ken und Boden her erschwert wird. Es existiert zwar eine Querung der Bahnlinie auf der 

Höhe Hauptstrasse 61. Deren Ausgestaltung ist allerdings nur bedingt für den Fussverkehr 

geeignet und eine Querungshilfe (z.B. Fussgängerstreifen) der Hauptstrasse fehlt in diesem 

Bereich. 

Abbildung 16: 
Wanderwegnetz und 
relevante Aufenthaltsorte 
(Datengrundlage: agis; 
Kartengrundlage: AV-
Daten und Landeskarte 
1:25'000 (swisstopo)) 
 

 

Alltagsverkehr, Schulwege 

Erholungs- und Freizeitverkehr 
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In den nachfolgenden Abbildungen sind die Erreichbarkeiten der Zentren mit Gütern des 

täglichen Bedarfs sowie der Bildungseinrichtungen (Schulen, Kindergärten) für den Fussver-

kehr ersichtlich. 

 

Vom Ortsteil Murgenthal sind das Zentrum mit Gütern des täglichen Bedarfs und das Schul-

haus Friedau (Mittelstufe) innerhalb von 10 Minuten Gehzeit erreichbar. Zu den Schulhäu-

sern der Unterstufe bzw. zu den Kindergärten beträgt die Gehzeit i.d.R. 10-15 Minuten und 

für einen kleinen Teil mehr als 15 Minuten. 

Von Teilen der Ortsteile Riken und Glashütten sind das Zentrum Murgenthal mit Gütern des 

täglichen Bedarfs und das Schulhaus Friedau (Mittelstufe) innerhalb von 15 Minuten er-

reichbar. Für bedeutende Anteile dieser Ortsteile beträgt die Gehzeit aber mehr als 15 Mi-

nuten. Schulhäuser der Unterstufe bzw. Kindergärten sind von Riken und Glashütten aller-

dings innerhalb von 15 Minuten Gehzeit erreichbar. 

Von Walliswil und Balzenwil ist weder das Zentrum Murgenthal mit Gütern des täglichen 

Bedarfs noch eine Schule oder ein Kindergarten innerhalb von 15 Minuten Gehzeit erreich-

bar. 

Das Fussverkehrsnetz weist die folgenden auch im Defizitplan ersichtlichen Lücken auf: 

ï Direkte Verbindung zwischen dem Rotkanal an der Grenze zu Wynau und dem Bahnhof 

Murgenthal 

ï Brückenstrasse bis zur Gemeindegrenze zu Rothrist entlang der Aare 

ï Qualitativ gute und direkte bahnquerende Verbindung von der Weidstrasse zum 

Schlossacker und an die Aare 

Aktuell gibt es keine konkreten Planungen. 

Die Schulwegsicherheit (z.B. Querungen von Kantonsstrassen) sowie die Schliessung von 

Netzlücken sollen prioritär behandelt werden. Zudem sollen nach Möglichkeit neue Über-

gänge über das trennende Hindernis «Bahn» (z.B. im Bereich Einmündung Weidstrasse in 

die Hauptstrasse) geschaffen werden. 

4.6.2 Aufenthaltsorte 

Die Lage der nachfolgend beschriebenen Aufenthaltsorte ist in der Abbildung 16 auf Seite 

41 ersichtlich. 

In der Nähe der Mehrzweckhalle Murgenthal befindet sich der öffentliche Spielplatz 

Friedau. 

Erreichbarkeit 

Abbildung 17: 
Erreichbarkeit der Zentren 
(links), 
Unterstufe/Kindergarten 
(mitte) und Mittelstufe 
(rechts) (Kartengrundlage: 
AV-Daten und Landeskarte 
1:25'000 (swisstopo)) 
 

 

Lücken 

Ausblick 

Handlungsbedarf 

1 ς Spielplatz Friedau 
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Beim Quartier Weid des Ortsteils Riken befindet sich ein Aussichtspunkt mit Sitzgelegenhei-

ten und Blick über Murgenthal und die Aare. 

Der Wanderweg entlang des Rotkanals bildet einen attraktiven Naherholungsraum am 

Wasser. Auf dem Teilstück zwischen Bahnhof und der Bahnunterquerung der Murg ent-

fernt sich der Wanderweg allerdings vom Rotkanal. Besonders attraktiv ist der Wanderweg 

auf dem Teilstück zwischen der Bahnunterquerung der Murg und dem Wehr, bei dem der 

Rotkanal von der Murg abgezweigt wird. 

Das Aareufer ist von der Holzbrücke aufwärts über den dort verlaufenden Wanderweg öf-

fentlich zugänglich. 

Eine grosse Fläche des Gemeindegebiets ist von Wald bedeckt, welcher der Bevölkerung so-

wie Ausflüglern mit diversen Grillplätzen und Waldhütten zur Erholung und für Freizeitakti-

vitäten zur Verfügung steht. 

Am Bahnhof soll im Rahmen der aktuellen und angedachten Bautätigkeiten ein attraktiver 

Aufenthaltsort entstehen. 

Insbesondere das Aareufer soll von der Holzbrücke aareabwärts besser für die Öffentlich-

keit zugänglich sein. 

4.7 Kombinierte Mobilität 

Das Veloabstellplatzangebot von Bike+Ride ergibt sich aus den in der Nähe von ÖV-Halte-

stellen gelegenen Veloabstellanlagen gemäss Abbildung 15. Es handelt sich dabei um die 

Abstellanlagen mit den Nummern 2 und 3 (Bus-Haltestelle Moosmatt) sowie 8, 9 und 10 

(Bahnhof Murgenthal). Die folgende Tabelle zeigt die zur Verfügung stehende Anzahl Ab-

stellplätze differenziert nach Überdachung (gedeckt/ungedeckt) und Anschliessbarkeit des 

Velorahmens (inkl. Plätze in abgeschlossenen Räumen). 

Überdachung Anschliessbarkeit Velorahmen Anzahl Abstellplätze  

Ja Ja 0  

Ja Nein 63  

Nein Ja 0  

Nein Nein 0  

 

Gemäss der SBB-Website sind am Bahnhof Murgenthal immer freie Veloabstellplätze ver-

fügbar. 

Das Parkfeldangebot von Park+Ride ist in der folgenden Tabelle inkl. Gebühren ersichtlich. 

Anzahl Parkfelder Gebühr Bemerkungen 

Stunde Tag Monat Jahr 

15 k.A. 5 50 500 P+R der SBB 

30 0 0 0 0 P 

 

Beim Bahnhof ist unklar, wie sich die Situation nach dem Umbau genau darstellt. 

2 ς Aussichtspunkt Weid 

3 ς Rotkanal 

4 ς Aareufer 

Wald 

Ausblick 

Handlungsbedarf 

Bike + Ride 

Tabelle 10: Öffentlich zu-
gängliche Bike+Ride-Ab-
stellplätze für Fahrräder 

Park + Ride 

Tabelle 11: Park+Ride-Ab-
stellplätze am Bahnhof 
Murgenthal (Datenquellen: 
sbb.ch, 2.2.2023; eigene 
Erhebung) 

Ausblick 
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Beim Bahnhof soll nach dem Umbau geprüft werden, ob das Angebot an Personenwagen-

abstellplätzen die Nachfrage deckt. Bei Bedarf ist das Angebot oder die Bewirtschaftung der 

Abstellplätze anzupassen. 

Nach dem Bahnhofsumbau soll geprüft werden, ob B+R-Anlagen aus allen Richtungen auf 

kurzen Wegen sicher erreichbar sind und bei Bedarf sind neue B+R-Anlagen zu erstellen. 

4.8 Mobilitätsmanagement 

Die meisten öffentlich zugänglichen Parkierungsanlagen sind nicht bewirtschaftet. Eine Aus-

nahme bilden die Parkierungsanlagen Coop Pronto bzw. Gemeindehaus mit einer maximal 

erlaubten Parkierdauer von 20 bzw. 180 Minuten. 

Das Szenario ZERO Basis der Energieperspektiven 2050+ sagt für das Jahr 2040 einen Anteil 

von rund 40% rein elektrisch betriebenen Personenwagen an der Gesamtflotte voraus. Das 

Aufladen der Fahrzeuge erfolgt primär zu Hause, sekundär am Arbeitsort, tertiär auf öffent-

lich zugänglichen Parkplätzen und erst zum Schluss an "E-Tankstellen" (Schnellladung). 

Um der Entwicklung der Elektromobilität gerecht zu werden und sowohl Lärm- als auch 

Schadstoffbelastung im Siedlungsgebiet zu reduzieren, ist bestmöglich sicherzustellen, dass 

bei Neubau- und Sanierungsprojekten die für die Elektromobilität notwendige Infrastruktur 

mitgeplant und bereitgestellt wird. 

4.9 Unfälle 

Seit dem Höchststand von rund 1'700 im Kanton Aargau registrierter Verkehrsunfälle mit 

Personenschäden im Jahr 1994 hat sich diese Zahl bis ins Jahr 2021 um rund einen Drittel 

auf rund 1'100 reduziert. Wie im Kapitel 4.4.1 ersichtlich ist der Motorisierungsgrad im sel-

ben Zeitraum deutlich gestiegen. 

In der folgenden Abbildung ist die Entwicklung der Anzahl Verkehrsunfälle differenziert 

nach Personenschaden/Sachschaden pro 1'000 Einwohner ersichtlich. 

 

Handlungsbedarf 

Parkraumbewirtschaftung 

Elektromobilität 

Handlungsbedarf 

Vergleich mit Kanton Aargau 

Abbildung 18: Anzahl Ver-
kehrsunfälle pro 1'000 Ein-
wohner für die Gemeinde 
Murgenthal (durchgezo-
gene Linien) und den Kan-
ton Aargau (gestrichelte Li-
nien) 
(Datengrundlage: Statistik 
Kanton Aargau) 

Legende: 

rot = Unfälle mit Personen-

schaden 

orange = Unfälle nur mit 

Sachschaden 

violett = Alle Unfälle  
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Es zeigt sich, dass in der Gemeinde Murgenthal die Unfälle pro 1'000 Einwohner von 2011 

bis 2017 tendenziell abnahmen. Seit 2017 steigt die Unfallzahl allerdings wieder an, wobei 

insbesondere 2021 eine gegenüber dem Kanton deutlich höhere Anzahl Unfälle mit Perso-

nenschaden pro 1'000 Einwohner registriert wurde. Allgemein liegt die Anzahl der Unfälle 

mit Personenschaden über den kantonalen Werten. 

Im Zeitraum von 2011 bis 2021 wurden in Murgenthal insgesamt 103 Unfälle mit Personen-

schaden registriert, was rund 9 Unfällen pro Jahr entspricht. Folgende Übersicht zeigt die 

Anzahl Unfälle zwischen 2011 bis 2021 in einem Raster von 50 x 50 Metern. 

  

Eine Häufung von Unfällen ist einerseits entlang der Hauptstrasse K 101 mit Schwerpunkt 

im Bereich Bahnhof bzw. Knoten Hauptstrasse/Brückenstrasse und andererseits auf der 

kurvigen Zofingerstrasse zwischen Glashütten und Roggwil BE erkennbar. 

Weitere Details zu den Unfällen sind in der folgenden Tabelle ersichtlich. 

Unfall mit Beteiligung 

Leichtverletzten Schwerverletzten Getöteten Total Fussgänger Velo 

82 20 1 103 18 21 

 

Detailanalyse Unfälle mit Per-
sonenschaden 

Abbildung 19: Anzahl Un-
fälle von 2011-2021 pro 50 
x 50 Meter-Raster (Daten-
grundlage: ASTRA; Karten-
grundlage: AV-Daten und 
Landeskarte 1:25'000 
(swisstopo)) 
 

 

Tabelle 12: Unfallstatistik 
der Unfälle mit Personen-
schaden nach Unfall-
schwere und Beteiligung 
(Quelle: ASTRA) 
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Bei gut 80% der Unfälle gab es Leichtverletzte und bei rund 20% Schwerverletzte. Bei knapp 

1% der Unfälle wurde jemand getötet. Der tödliche Unfall ereignete sich auf der Zofin-

gerstrasse. 

In rund jeden sechsten Unfall war ein Fussgänger und in jeden fünften Unfall ein Velo invol-

viert. 

Die Verkehrssicherheit ist insbesondere für die verletzlichen Verkehrsteilnehmer (Fussgän-

ger und Velofahrende) sicherzustellen. Nebst der situationsgerechten Behebung der Gefah-

renstellen gemäss Defizitplan ist durch reduzierte Fahrgeschwindigkeiten des motorisierten 

Verkehrs sowie mittels einer guten Infrastruktur für den Fuss- und Veloverkehr das Unfall-

potenzial zu reduzieren. 

Ausserdem ist zu prüfen, ob weitere Massnahmen zur Reduktion der Unfallzahl auf der Zo-

fingerstrasse ergriffen werden können. 

4.10 Lärm 

4.10.1 Strassenverkehr 

Die nachfolgende Abbildung zeigt, welcher Lärmbelastung die Bevölkerung durch den Stras-

senverkehr am Tag ausgesetzt ist (Modellierung). 

 

Wie in der folgenden Abbildung ersichtlich, sind insbesondere entlang der Hauptstrasse 

(K101) Alarmgrenzwerte für Wohnbauten überschritten (rote Punkte), wobei die Lärmsa-

nierung seit der Datenerfassung mittlerweile durch den Kanton ς primär mit dem Einbau 

Handlungsbedarf 

Abbildung 20; Lärmbelas-
tung durch den Strassen-
verkehr (Stand 2015; Da-
tengrundlage: BAFU; Kar-
tengrundlage: AV-Daten 
und Landeskarte 1:25'000 
(swisstopo)) 
 
Legende [db(A)] 

 




















































































